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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Martin Candinas (pdc, GR) a demandé au Conseil fédéral un rapport sur les synergies
entre révolution numérique et régions de montagne. Il a notamment cité en exemple le
stockage des données. Le postulat a été classé car il a dépassé le délai de deux années
avant d'être examiné.

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Konjunkturlage- und politik

Die anhaltende Rezession und dabei vor allem die sich weiter verschlechternde Lage
auf dem Arbeitsmarkt veranlassten das Parlament, nun doch noch Massnahmen zur
Wiederankurbelung der Wirtschaft zu beschliessen. Den wahren Hintergrund dazu
bildete allerdings ein Kompromiss zwischen den Vertretern der bürgerlichen
Bundesratsparteien und der SP in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrats (WAK). Die SP hatte ihre Unterstützung für die Einführung der
Mehrwertsteuer zu einem Satz von lediglich 6,5% von der Verabschiedung eines
Konjunkturförderungsprogramms abhängig gemacht.
Im Nationalrat beantragten die Liberalen und die AP erfolglos Nichteintreten, da die
Stützungsmassnahmen zu spät wirksam und den gerade im Baugewerbe notwendigen
Strukturbereinigungen entgegenlaufen würden. Zudem vertrügen sich diese
zusätzlichen Ausgaben von 300 Mio Fr. schlecht mit dem gegenwärtigen Zustand der
Bundesfinanzen. Diese Bedenken wurden zwar grundsätzlich auch von den
Fraktionssprechern der FDP, der SVP und des LdU geteilt. Um die Vereinbarung mit der
SP über die Einführung der Mehrwertsteuer nicht aufs Spiel zu setzten, unterstützten
sie das Paket aber gleichwohl. Bundesrat Delamuraz sprach sich, allerdings ohne
Enthusiasmus, ebenfalls für die Ankurbelungsmassnahmen aus. In der Detailberatung
passierten beide Vorlagen ohne Änderungen.
Der Ständerat akzeptierte das Programm ebenfalls, nahm allerdings einige
Modifikationen vor. So beschloss er auf Antrag Beerli (fdp, BE), dass auch Investitionen,
die bereits über die Berggebietshilfe (IHG) unterstützt werden, vom Bonus sollen
profitieren können. Zudem stimmte er einem im Nationalrat von Bühler (svp, GR)
erfolglos vertretenen Antrag zu, den für den Investitionsbonus vorgesehenen Betrag um
50 Mio Fr. zu kürzen und im Gegenzug neben dem Wohnungsbau auch die
landwirtschaftlichen Hochbauten mit dieser Summe zusätzlich zu unterstützen. Im
weiteren verlängerte er die Realisierungsfrist der unterstützungswürdigen Projekte um
ein halbes Jahr auf Mitte 1995. In der Differenzbereinigung schloss sich der Nationalrat
den Entscheiden der kleinen Kammer an. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Strukturpolitik

Ein anderes Strukturproblem stellte sich weiterhin durch die ungleiche wirtschaftliche
Entwicklung der einzelnen Regionen unseres Landes. Die grossen Unterschiede in
Volkseinkommen und Wirtschaftswachstum versuchte man auf drei Ebenen etwas
abzubauen. Einmal wurde in einer ganzen Anzahl von Kantonen eine aktive
Entwicklungspolitik in die Wege geleitet oder fortgesetzt. Dann wurde vorgeschlagen,
die erheblichen strukturellen Unterschiede mit Hilfe des kooperativen Föderalismus
auszugleichen. Schliesslich wurden auch Bundesmassnahmen zur Förderung
wirtschaftlich zurückgebliebener Teile unseres Landes gefordert. Eine starke Wirkung
versprach man sich von einem intensivierten Finanzausgleich. Ständerat Vincenz (k.-
chr., GR) schlug in einer Motion die Schaffung eines nationalen Investitionsfonds vor.
Die direkte Unterstützung der eigentlichen Berggebiete und die Arbeiten an einem
Konzept für die Entwicklung dieser Gebiete wurden fortgesetzt. 2

MOTION
DATUM: 31.12.1969
ULRICH KLÖTI
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Strukturprobleme warfen nicht nur die Konzentrationen der Unternehmungen, sondern
auch das ungleiche Wachstum der verschiedenen Regionen auf. In einem
Entwicklungskonzept für das Berggebiet, das von H. Flückiger im Auftrag des
Bundesrates ausgearbeitet worden war, wurden als fördernde Massnahmen eine
Aufgliederung in Regionen und gleichzeitig die Schaffung einer «schweizerischen
Investitionsbank für regionale Entwicklung» vorgeschlagen. Eine in die gleiche Richtung
zielende Motion von Ständerat Vincenz (k.-chr., GR) wurde in beiden Räten
angenommen, und auch die Anregungen, man müsse mit Hilfe der Finanzpolitik die
wirtschaftlich schwachen Kantone stärken, wurden überwiesen. Die Kantone selbst
setzten ihre Bemühungen um die Förderung der Wirtschaft, insbesondere der
benachteiligten Regionen, fort. 3

MOTION
DATUM: 31.12.1970
ULRICH KLÖTI

Im Bereiche der Strukturpolitik stand die Frage der Förderung zurückgebliebener
Regionen im Vordergrund. Ausgehend von den Motionen Brosi und Danioth und
gestützt auf die Studie von H. Flückiger, arbeitete der Delegierte für Konjunkturfragen,
Prof. H. Allemann, Richtlinien für die künftige Förderungspolitik aus. Die an einer
Pressekonferenz erläuterten Vorschläge sehen die Verbesserung der
Wachstumsgrundlagen unter Berücksichtigung der regional differenzierten
Voraussetzungen und die einzelbetriebliche Förderung vor. Der Ausbau von
Regionalzentren und von leistungsfähigen Verkehrsverbindungen, eine Arbeitsteilung
zwischen Berg- und Talwirtschaft und ein intensivierter Finanzausgleich sollen den
benachteiligten Gebieten aus der Sackgasse helfen. Zur weiteren Konkretisierung
dieses Konzepts hat das EVD Prof. P. Stocker einen Forschungsauftrag erteilt: für die
Kantone und die Bundesverwaltung soll ein Handbuch geschaffen werden, das eine
Hilfe bei der Durchführung von Lageanalysen, der Formulierung der Entwicklungsziele
und ihrer Umsetzung in die Raumplanung bietet. Eine Expertenkommission unter der
Leitung von Prof. L. Schürmann befasste sich zudem mit einem verwaltungsintern
erarbeiteten Entwurf zu einem Gesetz über Investitionshilfen zur Sicherung der
Restfinanzierung infrastruktureller Projekte. Angesichts dieser konzentrierten
Bemühungen konnte eine Motion von Nationalrat Lehner (cvp, VS), der
Sofortmassnahmen für die Berggebiete und die Schaffung eines Bergamtes in der
Bundesverwaltung forderte, in ein Postulat umgewandelt werden. Auf kantonaler Ebene
wurde in Bern ein Wirtschaftsförderungsgesetz knapp angenommen. Nachdem die
Abstimmung aus Furcht vor einer Kollision mit dem Umweltschutzartikel vom Juni auf
den Dezember verschoben worden war, passierte das Gesetz erstaunlicherweise dank
der Ja-Stimmenüberschüsse der Stadt-Agglomerationen und gegen einen besonders
starken Widerstand im Nordjura. In der Stadt Zürich wurde eine Vorlage vorbereitet, mit
der dem Gemeinderat die Kompetenz zur wiederholten Ausrichtung von Beiträgen an
die Entwicklungshilfe im Inland wie im Ausland erteilt werden soll. 4

BERICHT
DATUM: 31.12.1971
ULRICH KLÖTI

Auf dem Gebiete der Strukturpolitik stand nach wie vor das Problem des zunehmenden
Wohlstandsgefälles zwischen einzelnen Landesteilen im Vordergrund; dessen
Bedeutung wurde auch vom Bundesrat in seinen Richtlinien stark betont. So gelangte
die Studienkommission für Preis-, Kosten- und Strukturfragen in ihrem umfassenden
Bericht zur Regionalpolitik zum Schluss, dass in der Wirtschaftsstruktur unseres Landes
Verzerrungen vorhanden sind, die der Korrektur bedürfen. Im Juli konnte der Bundesrat
nach langwierigen Vorarbeiten und umfangreichen Untersuchungen endlich den
Entwurf zu einem Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete in die
Vernehmlassung schicken. Mit dem zukünftigen Gesetz wird bezweckt, die allgemeine
Entwicklung von Berggebieten zu fördern und deren wirtschaftliche Struktur zu
verbessern. Dies soll über gezielte Investitionshilfen, insbesondere durch Vermittlung
oder Gewährung zinsgünstiger Darlehen zum Ausbau der Infrastruktur, erreicht werden.
Bundesrat Brugger hatte schon zu Beginn des Jahres erklärt, der Bund könne mit dem
geplanten Gesetz nur «Hilfe zur Selbsthilfe» anbieten, wofür in den nächsten Jahren
CHF 100 bis 200 Mio bereitgestellt würden. Eine Versammlung von Vertretern der
Legislativen und Exekutiven aus 13 Kantonen beschloss in der Folge, eine Organisation
zum Schutze und zur Förderung des Berggebietes im Hinblick auf die schweizerische
Raumplanung zu schaffen. Der Bundesrat setzte seinerseits eine 20 Mitglieder zählende
ständige Kommission für regionale Wirtschaftsförderung ein. Das Gremium erhielt
unter dem Präsidium von Nationalrat Schlumpf (svp, GR) den Auftrag, das EVD in
grundsätzlichen regionalpolitischen Fragen zu beraten. Gleichzeitig wurde dem
Generalsekretariat des EVD eine spezielle Abteilung für regionale Wirtschaftsförderung
angegliedert. Angesichts der vielfältigen Bemühungen zur Vermeidung
regionalwirtschaftlicher Diskriminierungen überwies der Nationalrat als Postulat eine

MOTION
DATUM: 11.12.1972
MARTIN DAETWYLER
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Motion Butty (cvp, FR), die Massnahmen zur Verhinderung wirtschaftlicher
Ungleichheiten der Landesteile und die Schaffung eines nationalen Investitionsfonds
forderte. Mit der knappen Annahme zweier Vorlagen in der Volksabstimmung
verpflichteten sich ferner die Städte Zürich und Kloten zur regelmässigen Ausrichtung
von Beiträgen für die Unterstützung von entwicklungsfördernden Aufbauwerken im
Inland wie im Ausland. 5

Im Juni konnte der Bundesrat den schon lange erwarteten Entwurf zu einem
Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete vorlegen. Das Gesetz ist als
wesentliches Instrument der vom Bund erstmals anvisierten Regionalstrukturpolitik
konzipiert. Durch Verbesserung der Existenzbedingungen soll der regionale Wohlstand
gehoben und die Abwanderung der Bevölkerung gebremst werden. Die bundesrätliche
Botschaft sah vor, die von der vorgängigen Erarbeitung regionaler
Entwicklungskonzepte abhängige Investitionshilfe in der Form periodisch von der
Bundesversammlung zu bewilligender Rahmenkredite auszurichten. In diesem Sinne
ersuchte der Bundesrat das Parlament gleich um die Gewährung eines ersten
Rahmenkredites von CHF 400 Mio mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die kurz zuvor
gegründete Vereinigung zum Schutz und zur Förderung des Berggebietes begrüsste in
der Folge den Gesetzesentwurf, bezeichnete aber den vorgesehenen finanziellen
Einsatz als ungenügend. Die Vereinigung trat für eine jährliche Kreditsumme von CHF
200 Mio ein und verlangte die Schaffung eines Fonds de roulement. Der Ständerat, der
sich als Prioritätsrat mit der Vorlage zu befassen hatte, stimmte dem Gesetz und dem
Rahmenkredit gemäss den Anträgen der Exekutive zu. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1973
MARTIN DAETWYLER

Im Bereiche der Strukturpolitik stand auch 1973 die Förderung ökonomisch
zurückgebliebener Regionen, namentlich der Berggebiete, im Vordergrund. Eine
zunehmende Konkretisierung erfuhren die Bestrebungen zugunsten
entwicklungsbedürftiger Gebiete zunächst durch die Veröffentlichung weiterer
Grundlagenberichte. In Ergänzung der landesplanerischen Leitbilder von 1972, die der
besonderen Problematik der Randregionen wenig Rechnung trugen, legte das Institut
für Orts-, Regional- und Landesplanung eine Studie mit sozio-ökonomischen
Leitbildern für das Berggebiet vor. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe unter dem
Vorsitz des allzu früh verstorbenen Prof. P. Stocker präsentierte ihrerseits einen
Bericht mit Leitlinien für die Berggebietsförderung. Neben diesen verheissungsvollen
Ansätzen zeigten sich aber auch gewisse negative Aspekte, welche die inländische
Entwicklungshilfe vorübergehend beeinträchtigten. So brachten die im Rahmen der
Konjunkturdämpfungsmassnahmen erlassenen Kreditrestriktionen die wirtschaftlich
benachteiligten Gebiete in eine schwierige Lage, stellten sie doch vielfach die
Finanzierung von dringend notwendigen Infrastrukturvorhaben in Frage. Die
hauptsächlich betroffenen Kantone protestierten in der Folge gegen die für sie zu
rigorosen Massnahmen und verlangten entsprechende Ausnahmeregelungen. Es
handelte sich dabei um die Kantone Graubünden, Obwalden, Schwyz, Uri und Freiburg.
In einem Postulat forderte ausserdem der Berner Freiburghaus die Regierung auf, bei
der Anwendung der dringlichen Bundesbeschlüsse zur Bekämpfung der Teuerung
vermehrt die besondere Situation der Randregionen zu berücksichtigen. Der Bundesrat
ordnete in der Folge die Freigabe von Kreditsonderquoten zur Sicherstellung des
preisgünstigen Wohnungsbaus sowie unaufschiebbarer Bauten der Infrastruktur an und
setzte diese gezielt zur Verhinderung struktureller Beschäftigungseinbrüche in den
wirtschaftlich benachteiligten Gebieten ein. 7

BERICHT
DATUM: 31.12.1973
MARTIN DAETWYLER

In der für die Strukturpolitik zentralen Berggebietsförderung konnten 1974 konkrete
Fortschritte registriert werden. Nachdem der Ständerat 1973 einem neu geschaffenen
Bundesgesetz über die Investitionshilfe für Berggebiete zugestimmt hatte, oblag es nun
dem Nationalrat, über die gleiche Vorlage zu befinden. Die zugunsten der direkt
betroffenen Regionen recht einseitig zusammengesetzte vorberatende Kommission der
Volkskammer hielt generell an den Beschlüssen des Ständerates fest. Dagegen
beantragte sie dem Plenum, anstelle eines mit dem Voranschlag zu sprechenden
Rahmenkredites von CHF 400 Mio. einen Fonds de roulement in der Höhe von CHF 500
Mio. als Finanzierungsbasis zu schaffen. Obwohl die Kommission betonte, dass auf
keine andere Weise eine sofortige Unterstützung der Berggebiete garantiert werden
könne, erwuchs ihrem Antrag in den Ratsverhandlungen vehemente Kritik. So wurde mit
der Unterstützung von Bundespräsident Brugger vor allem seitens des Landesrings
geltend gemacht, dass die Einführung eines Fonds zur Finanzierung der Investitionshilfe

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.1974
MARTIN DAETWYLER
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einer Beschneidung der parlamentarischen Budgethoheit gleichkomme und zudem dem
Finanzhaushaltgesetz widerspreche. In der Abstimmung obsiegte indessen klar die von
der Kommission vorgeschlagene Lösung, der sich in der Folge auch der Ständerat
anschloss. Im Sinne einer flankierenden Massnahme zum Investitionshilfegesetz
billigten beide Räte eine Teilrevision des Hotel- und Kurortkreditgesetzes (BRG 11995).
Der Geltungsbereich dieses Erlasses wurde auf das ganze entwicklungsbedürftige
Berggebiet ausgedehnt und die erforderliche finanzielle Basis durch die Ermächtigung
des Bundesrates zur Gewährung zusätzlicher Darlehen erweitert. 8

Der Beschäftigungseinbruch brachte ebenfalls der regionalen Strukturpolitik neue
Probleme und Aufgaben: neben die Besorgnis über das durch die Rezession noch
verschärfte Wohlstandsgefälle zwischen den verschiedenen Landesteilen trat das
Interesse an der Erhaltung der Arbeitsplätze in den Entleerungsgebieten. Trotz
mannigfacher Schwierigkeiten, die zum Teil mit der traditionellen Gemeindeautonomie
zusammenhingen, waren die politisch Verantwortlichen um eine rasche Verwirklichung
der regionalen Entwicklungskonzepte bemüht, wie sie im Rahmen des
Investitionshilfegesetzes für die Berggebietsförderung zu erarbeiten sind. Die ersten
drei (Goms (VS), Oberes Emmental (BE), Sarner Aatal (OW)) dieser Konzepte konnten
bereits eingereicht und zum Teil genehmigt werden. Als flankierende Massnahme zum
in Kraft gesetzten Investitionshilfegesetz verabschiedete der Bundesrat den Entwurf zu
einem Bundesgesetz über die Förderung der Bürgschaftsgewährung in Berggebieten.
Dieses soll vor allem Klein- und Mittelbetrieben den Zugang zum Kapitalmarkt
erleichtern, indem der Bund Bürgschaften bis zu CHF 500'000 je Einzelfall gewährt. Die
Vorlage passierte einstweilen die Kleine Kammer oppositionslos. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1975
FRANÇOIS DA POZZO

Bei den Bemühungen um bessere Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung
der Entleerungsräume mittels des Investitionshilfegesetzes für Berggebiete konnten
weitere Fortschritte erzielt werden: zwanzig Regionen legten das verlangte
Entwicklungskonzept vor; davon wurden bis Ende 1976 sieben bewilligt, was den
entsprechenden Regionen Anrecht auf staatliche Unterstützung ihrer
Infrastrukturvorhaben gibt. Als flankierende Massnahme dazu stimmte nun auch der
Nationalrat dem Bundesgesetz über die Förderung der Bürgschaftsgewährung in
Berggebieten zu. Dass durch diese Vorkehrungen die benachteiligten Zonen für die
erhofften privaten Investitionen genügend attraktiv gemacht werden können, wurde
allerdings vom Freiburger Volkswirtschafter Prof. W. Wittmann bestritten. Er
propagierte deshalb eine Lenkung der privaten Investitionen über fiskalische
Massnahmen, um der gerade in den letzten Jahren merklich stärker gewordenen
Tendenz zu einer immer grösseren Diskrepanz zwischen den Volkseinkommen der
reichen und der armen Kantone entgegenzusteuern. Da sich die Westschweiz durch die
Krise besonders geschädigt und bei der regionalen Aufteilung der
Arbeitsbeschaffungskredite benachteiligt fühlte, fand eine Untersuchung grosses
Interesse, welche belegte, dass das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in diesem
Landesteil ziemlich genau dem schweizerischen Durchschnitt entspricht, wobei aber
auch hier grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen bestehen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1976
HANS HIRTER

Weitere zwölf Entwicklungskonzepte für Bergregionen wurden durch das EVD
genehmigt, so dass ab Ende 1977 insgesamt 19 Regionen Entwicklungsbeiträge auf Grund
des Investitionshilfegesetzes (IHG) beziehen können. Die beitragsberechtigten Gebiete
umfassen 428 Gemeinden mit rund 430'000 Einwohnern und bedecken 28 Prozent der
Fläche der Schweiz. Für Regionen, welche in ihrer wirtschaftlichen Existenz deshalb
gefährdet sind, weil in ihnen eine strukturschwache Branche vorherrschend ist,
bereitet der Bund ein zusätzliches Förderungsinstrument vor. Vorgesehen ist ein
Finanzierungsfonds, aus dem auf ähnliche Weise wie beim IHG (d.h. mit Bürgschaften
und Zinskostenbeiträgen) Innovations- und Diversifikationsbestrebungen
strukturschwacher Industrien begünstigt werden sollen. Das Projekt, dessen
Vernehmlassung noch vor Jahresende abgeschlossen werden konnte, fand im
allgemeinen Zustimmung, wenngleich Banken und Wirtschaftskreise vor der Gefahr der
Wettbewerbsverzerrung durch diese Beihilfen warnten. Der noch im Vorjahr diskutierte
Unterstützungsplan für die Uhrenindustrie, welcher unter anderem die Gründung einer
gemischtwirtschaftlichen Förderungsgesellschaft in Erwägung zog, scheint nun
zugunsten dieses allgemeineren Fonds, von dem nach Ansicht von Bundesrat Brugger
nötigenfalls auch Regionen mit dominierender Textilindustrie profitieren könnten,
fallengelassen worden zu sein. Zur Steigerung der Exportchancen der Uhrenindustrie

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1977
HANS HIRTER
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hiess der Ständerat die vom Bundesrat beantragte Fortführung der offiziellen
Qualitätskontrolle für Schweizer Uhren (BRG 77.033) bis 1981 gut. 11

Die Strukturpolitik der Schweiz ist im Berichtsjahr um ein Instrument reicher geworden.
Nachdem der Vorentwurf in der Vernehmlassung auf keine prinzipielle Einwände
gestossen war, präsentierte die Regierung einen Bundesbeschluss über
Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen. Dieser sieht vor, dass
der Bund Diversifizierungs- und Innovationsinvestitionen sowie die Ansiedelung neuer
Industrien in wirtschaftlich einseitig geprägten und von Arbeitslosigkeit bedrohten
Regionen mit der Gewährung von Bürgschaften, Zinskostenbeiträgen und
Steuererleichterungen unterstützen kann. Die Hilfe ist an die Bedingung geknüpft, dass
ebenfalls eine Bank Zinskostenbeiträge leistet. Damit ist eine Sicherung eingebaut,
welche verhindern soll, dass der Staat völlig unrentable Vorhaben mitfinanziert. Im
weitern ist das Engagement des Bundes abhängig von einer entsprechenden Beteiligung
des Standortkantons. Die Vorlage wurde von den Vertretern der Uhrenkantone, deren
Regionen wohl am ehesten, wenn auch nicht als einzige, daraus Nutzen ziehen können,
lebhaft unterstützt. Opposition erwuchs ihr aber von den Vertretern der
Gebirgsbevölkerung. Sie befürchteten von dem neuen Instrument eine
Konkurrenzierung ihrer eigenen Anstrengungen um die Ansiedelung von
Industriebetrieben. Dies führte im Ständerat zu einer Abschwächung der Vorlage. Der
Antrag der Kommissionsmehrheit auf Streichung der Zinskosten drang zwar nicht
durch; die Kantonsvertreter entschieden aber – und die Volkskammer schloss sich
ihnen an – dass Zinskostenverbilligungen nur in äussersten Notfällen auszurichten
seien.

Wie bereits der Ständerat, stimmte nun auch der Nationalrat der Fortführung der
amtlichen Qualitätskontrolle für Schweizer Uhren bis 1981 zu. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.1978
HANS HIRTER

Immer mehr  Kantone versuchen, mit Wirtschaftsförderungsgesetzen die Errichtung
neuer Betriebe auf ihrem Gebiet zu begünstigen. In Neuenburg stimmte der Grosse Rat
oppositionslos einem entsprechenden Gesetz zu. Mit dem Einverständnis der
Landsgemeinde erhielt ebenfalls der Kanton Glarus ein Wirtschaftsförderungsgesetz. In
Basel-Land reichte die durch die Betriebschliessung der Firestone in Pratteln
aufgeschreckte Linke (SP und Gewerkschaften, bzw. POCH) gleich zwei Volksinitiativen
für eine aktive staatliche Industrieansiedelungspolitik ein. Die Regierung handelte
ebenfalls und legte dem Landrat einen eigenen Entwurf vor. Im Schaffhauser Parlament
war man sich über die Notwendigkeit der kantonalen Wirtschaftsförderung zwar einig;
da aber in verschiedenen Detailfragen keine Verständigung möglich war, scheiterte eine
von freisinniger Seite eingebrachte Motion. Im Kanton Solothurn stand die 1977
eingereichte Wirtschaftsförderungsinitiative der POCH zur Debatte. Die Regierung und
die Parlamentsmehrheit vertraten die Meinung, dass die bereits ergriffenen
Sofortmassnahmen ausreichend seien und dass sich zudem einige Forderungen des
Volksbegehrens (so zum Beispiel die Mitbestimmung der Arbeiter in staatlich
unterstützten Betrieben) kontraproduktiv auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze
auswirken würden. Der Souverän lehnte die Initiative mit 13'896 Ja : 45'161 Nein deutlich
ab. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1978
HANS HIRTER

Insgesamt 35 Bergregionen haben bis Ende 1978 ihre Entwicklungskonzepte beim EVD
eingereicht. Da von diesen im Berichtsjahr neun weitere, gutgeheissen wurden,
gelangen nun 28 Regionen in den Genuss der durch das Investitionshilfegesetz (IHG)
zugesicherten Entwicklungsbeihilfen. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1978
HANS HIRTER

Die Inkraftsetzung des Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen für Betriebe in
wirtschaftlich bedrohten Regionen erlaubt es dem Bund, nun auch eine auf Behebung
wirtschaftlicher Einseitigkeiten gerichtete Strukturpolitik zu betreiben. In den Genuss
der Finanzierungsbeihilfen an Diversifizierungs- und Innovationsinvestitionen sollen
Unternehmen in denjenigen Gebieten kommen, in welchen mindestens 20 Prozent der
Erwerbstätigen in einer einzigen industriell-gewerblichen Branche beschäftigt sind und
überdies gewisse Kriterien des Arbeitsmarktes und der Bevölkerungsentwicklung erfüllt
sind. Die Liste der Bezugsberechtigten umfasste am Jahresende elf Regionen, darunter
die Kantone Neuenburg und Jura in ihrer Gesamtheit. Die Uhrenregionen sind zwar in

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.1979
HANS HIRTER
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der Mehrzahl, aber es befinden sich unter den bezeichneten Gebieten auch solche mit
dominierender Textil-, bzw. Metallindustrie. Für Kantone, die über ein eigenes
Wirtschaftsförderungsgesetz verfügen, bringt dieser Beschluss nichts grundlegend
Neues, sondern eine Verbesserung der bereits bisher gewährten Unterstützungen an
Investitionswillige. In den Kantonen Bern und Graubünden verabschiedeten die
Parlamente Teilrevisionen der Förderungsgesetze und stimmten damit einem Ausbau
des Instrumentariums zu. Überdies stimmten die Bündner mit 14'415 Ja: 8'057 Nein
einem Fremdenverkehrsgesetz zu, das unter anderem grössere staatliche Unterstützung
für die Tourismuswerbung bringt. Die Regierung von Basel-Land legte als
Gegenvorschlag zu den 1978 eingereichten Volksinitiativen der Linksparteien und
Gewerkschaften den Entwurf zu einem kantonalen Wirtschaftsförderungsgesetz vor.

Eine Motion (79.320) der Sozialdemokratin Heidi Deneys (NE), welche die Gründung
einer eidgenössischen Investitionsbank zur Finanzierung der Entwicklung von
Randregionen forderte, überwies der Nationalrat nicht einmal in der vom Bundesrat
vorgeschlagenen Postulatsform. 15

Ende 1979 besassen 34 Regionen ein vom EVD genehmigtes Entwicklungskonzept und
waren damit berechtigt, Finanzierungsunterstützung für Infrastrukturprojekte gemäss
dem Investitionshilfegesetz für Berggebiete (IHG) zu beziehen. Innerhalb des
Berichtsjahres hat sich die Anzahl Bergregionen, die ständige Sekretariate unterhalten,
von fünf auf zwanzig erhöht. Die Ausdehnung der Leistungen des IHG – zum Beispiel auf
die Finanzierung von Wohnbauten –, wie sie der Freisinnige Pini (TI) gefordert hatte,
lehnte der Nationalrat ab. 16

MOTION
DATUM: 31.12.1979
HANS HIRTER

Die Massnahmen der Strukturpolitik sehen sich in der Regel weniger grossen
Einwänden ausgesetzt als die konjunkturpolitisch motivierten Staatsinterventionen. Die
Notwendigkeit der teilweisen Behebung der Standortnachteile von Berg- und
Randregionen wird aus staats- und raumordnungspolitischen Gründen in weiten
Kreisen anerkannt. Von den Bundesunterstützungen für Diversifikationsvorhaben in
wirtschaftlich einseitig strukturierten Gegenden profitiert nun auch das südöstliche
Bodenseeufer (Teile der Kantone St. Gallen und Thurgau). Das Schwergewicht dieser
Massnahmen entfällt aber immer noch auf die Uhrenregionen, befinden sich doch mehr
als drei Viertel der 41 bisher unterstützten Projekte in diesem Raum. Eine direkte
Massnahme zur Förderung der Uhrenindustrie – die den Bund allerdings nichts kostet –
besteht in der staatlich verbürgten Qualitätskontrolle, deren Fortführung um zehn
Jahre der Bundesrat dem Parlament vorschlägt. Weitere acht Bergregionen erhielten
durch die Genehmigung ihrer Entwicklungskonzepte die Berechtigung, finanzielle
Beihilfe gemäss dem Investitionshilfegesetz für Berggebiete (IHG) zu beziehen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1980
HANS HIRTER

Weitern Zuwachs erhielten diejenigen Kantone, welche ihre Wirtschaft gezielt fördem.
Mit Steuerermässigungen, Bereitstellung von billigem Bauland und zusätzlichen
Erleichterungen will man die Ansiedlung neuer Betriebe begünstigen. Im Berichtsjahr
gab sich Appenzell Innerrhoden ein derartiges Instrumentarium. 18

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.04.1981
HANS HIRTER

Die bundesstaatliche Strukturpolitik, deren wichtigste Ziele die Verbesserung der
Infrastruktur in den Berggebieten und die Förderung der Diversifizierung und
Innovation in industriell einseitig geprägten Räumen sind, nahm ihren gewohnten
Fortgang. Längerfristig wird mit diesen Massnahmen die wirtschaftliche Erstarkung der
Randgebiete und die Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen den
einzelnen Regionen angestrebt. Diese heute zum Teil noch beträchtlichen Differenzen
liegen nach neuesten Untersuchungen weniger in der unterschiedlichen Höhe der
Arbeitnehmerlöhne als vielmehr in der Wirtschaftsstruktur begründet. So wirkt sich
insbesondere ein hoher Anteil der Selbständigerwerbenden (Gewerbetreibende,
Landwirte) sowie eine relativ geringe Anzahl Kapitalgesellschaften negativ auf das
Niveau des Volkseinkommens aus. Ein anderer wichtiger Bestimmungsgrund für den
materiellen Entwicklungsstand stellt die Quote der im Erwerbsleben Stehenden dar. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1981
HANS HIRTER
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Als Ergänzung zum Beschäftigungsprogramm ist ein vom Bunderat im Februar in die
Vernehmlassung geschicktes zweites Massnahmenpaket gedacht, die «Massnahmen zur
Stärkung der mittel- und langfristigen Anpassungsfähigkeit der schweizerischen
Wirtschaft». Bereits im Juli lag die Botschaft an das Parlament vor. Während das
Beschäftigungsprogramm auf die Stützung der Nachfrage ausgerichtet ist, will die
Landesregierung mit dieser zweiten Vorlage eine Verbesserung der
Angebotsbedingungen erreichen. Mit staatlichen Vorkehren soll der Wirtschaft die
Lösung der strukturellen Probleme erleichtert werden, die sich aus der internationalen
Wirtschaftsentwicklung sowie dem beschleunigten technischen Fortschritt ergeben.
Das geplante Anschlussprogramm gehört somit schwergewichtig in den Bereich der
Strukturpolitik. Es gliedert sich in zwei Teile. Der eine betrifft den Ausbau des
bestehenden regionalpolitischen Instrumentariums, der andere die Schaffung einer
landesweiten Innovationsrisikogarantie für kleinere und mittlere Unternehmen. Die
Verstärkung der Regionalmassnahmen besteht unter anderem in einer Revision des
Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen. Der Erlass soll – insbesondere durch die Entkoppelung der vorhandenen
Arten von Finanzhilfen, d.h. der Zinskostenbeiträge einerseits und der Bürgschaften
andererseits – flexibler gestaltet werden. Weitere Massnahmen befassen sich mit der
Berggebietsförderung. Das Investitionshilfegesetz soll abgeändert und der Hilfsfonds
aufgestockt werden. Die regionalpolitischen Vorschläge waren in der Vernehmlassung
auf breite Zustimmung gestossen. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.02.1983
REGINA ESCHER

Die im regionalpolitischen Bereich vorgesehenen Anpassungen fanden eine weitgehend
gute Aufnahme und wurden ohne namhafte Änderungen gutgeheissen. Die wichtigste
Neuerung im Gesetz über Investitionshilfe für Berggebiete (IHG) besteht darin, dass
künftig nicht bloss die Erschliessung, sondern auch der Erwerb von Grundstücken zu
Industrie- und Gewerbezwecken durch Gemeinden oder Kantone begünstigt werden
kann. Beim Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen wurde durch die Entkoppelung von Bürgschaftsgewährung und
Zinskostenbeiträgen die Hilfe flexibler gestaltet. Trotz einiger Opposition aus den
bürgerlichen Reihen drang auch der Vorschlag durch, in Zukunft
Innovationsberatungsstellen zu subventionieren. Sowohl beim IHG als auch beim
erwähnten Bundesbeschluss wurden ferner die erforderlichen Mittel aufgestockt. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1984
HANS HIRTER

Die am heftigsten geführte wirtschaftspolitische Auseinandersetzung fand auf dem
Gebiet der Strukturpolitik statt. Die regional stark differenzierte Verfassung des
Arbeitsmarktes einerseits und der Verlust von Weltmarktanteilen in einigen der
sogenannten Wachstumsbranchen andererseits sind Anzeichen dafür, dass sich die
schweizerische Wirtschaft weiterhin strukturellen Problemen ausgesetzt sieht. Der
Bundesrat hatte deshalb im Vorjahr ein Paket mit «Massnahmen zur mittel- und
langfristigen Stärkung der Wirtschaft» vorgelegt. Darin schlug er den Ausbau des
bestehenden regionalpolitischen Instrumentariums sowie die Schaffung einer
Innovationsrisikogarantie vor. Ziel dieser staatlichen Massnahmen ist die Verbesserung
der Angebotsbedingungen, um der privaten Wirtschaft den Anschluss an die
internationale Entwicklung und den beschleunigten technischen Fortschritt zu
erleichtern sowie die im Inland bestehenden räumlichen Ungleichgewichte abzubauen.
Da die Innovationsrisikogarantie im Gegensatz zum Ausbau des regionalpolitischen
Instrumentariums auf heftige Gegenwehr stiess, wurde sie vom erstberatenden
Ständerat aus dem Paket herausgelöst und separat behandelt.

Anlässlich der Richtliniendebatte hatte der Nationalrat eine Motion der SP für ein
Sofortprogramm zugunsten der Grundlagenforschung und der Regionalpolitik
abgelehnt. In einem Bericht bescheinigte die OECD der Schweiz, dass sie den Anschluss
an die technologische Entwicklung nicht verpasst hat; in einigen Teilbereichen habe sie
jedoch ihren früher innegehabten Vorsprung auf andere Industrieländer eingebüsst. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER

Das im Gegensatz zur geplanten IRG unumstrittene Investitionshilfegesetz für
Berggebiete (IHG) konnte im Berichtsjahr sein zehnjähriges Bestehen feiern, was Anlass
zu einem Rückblick bot. Rund zwei Drittel des Territoriums der Schweiz mit etwa einem
Viertel der Gesamtbevölkerung dürfen heute Beihilfen gemäss IHG in Anspruch
nehmen. Für mehr als 2'000 Infrastrukturvorhaben konnten bisher zinsverbilligte
Darlehen von gegen CHF 550 Mio zugesichert werden. Damit gelang es, in strukturell
benachteiligten Regionen ein Investitionsvolumen von ca. CHF 3.5 Mia. auszulösen. Die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.04.1985
HANS HIRTER
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Auswirkungen der Regionalpolitik und darüber hinaus auch diejenigen der Gesamtheit
der staatlichen Handlungen sind während der vergangenen acht Jahre im Rahmen des
grossangelegten Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der Schweiz»
untersucht worden. Den spezifischen regionalpolitischen Instrumenten konnte in
diesen Analysen ein recht gutes Zeugnis ausgestellt werden. Räumliche Effekte, die
vielfach ungewollt sind, haben allerdings auch die meisten übrigen staatlichen
Handlungen zur Folge. Die Untersuchungen zeigten, dass durch diese die bestehenden
regionalen Ungleichgewichte oft noch verstärkt und damit die Ziele der Strukturpolitik
gefährdet werden.

Der 1984 vom Parlament beschlossene Ausbau der regional- und strukturpolitischen
Instrumente wurde auf den 15. April in Kraft gesetzt. 23

Der Bund beabsichtigt, bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben stärker als bis anhin die
Ziele der räumlichen Strukturpolitik im Auge zu behalten. Diese vermehrte
Rücksichtnahme war eines der Hauptpostulate gewesen, die sich aus der Synthese des
1985 abgeschlossenen Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der
Schweiz» ergeben hatten. Der Bundesrat setzte auf den 1. Januar 1987 Weisungen über
die regionalpolitische Koordination der Bundestätigkeiten in Kraft. Diese halten fest,
dass die allgemeine Bundesverwaltung und die Bundesbetriebe und -anstalten bei ihren
Tätigkeiten neben den Erfordernissen der Wirtschaftlichkeit und der Zweckmässigkeit
auch das Ziel der Förderung der wirtschaftlich und geographisch benachteiligten
Regionen berücksichtigen sollen. Die strukturpolitischen Auswirkungen von Vorhaben
müssen in Zukunft überprüft und dargestellt werden. Zur Überwachung des Vollzugs
dieser Weisungen bildete die Landesregierung einen aus den Vorstehern von EFD, EVD
und EVED zusammengesetzten Ausschuss für Regionalpolitik. Angesichts der
wachsenden Bedeutung der neuen Kommunikationstechnologien drohen den peripher
gelegenen Regionen neue Wettbewerbsnachteile. Der Ständerat überwies ein Postulat
des Bündners Gadient (svp), nach dem der Bundesrat die PTT veranlassen soll, die
neuen Kommunikationsnetze nicht prioritär in den Wirtschaftszentren aufzubauen
und überdies die abgelegenen Gebiete bei der Tarifpolitik bevorzugt zu behandeln.
Gemäss einer Studie zu den Entscheidmotiven bei der Wahl von Betriebsstandorten in
Randregionen waren – wenigstens bisher – infrastrukturelle Gegebenheiten weniger
bedeutsam als Bodenpreise, Steuervorteile, Arbeitsmarktsituation und
industriefreundliche Einstellung der Bevölkerung 24

POSTULAT
DATUM: 19.06.1986
HANS HIRTER

Der Fremdenverkehr stellt für viele Randregionen das wirtschaftliche Rückgrat dar.
Tourismusförderungsmassnahmen weisen deshalb nicht nur eine allgemein
strukturpolitische, sondern auch eine spezifisch regionalpolitische Komponente auf.
Das Bundesgesetz über die Förderung des Hotel- und Kurortkredits bildet eine
Ergänzung zum Investitionshilfegesetz für Berggebiete und bezweckt die Verbilligung
von Darlehen für Hotelrenovationen und gewisse Hotelneubauten. Dies geschieht
durch die Gewährung von unverzinslichen Bundesdarlehen an die Schweizerische
Gesellschaft für Hotelkredit. Der Bundesrat möchte mit einer Aufstockung der Darlehen
diese Hilfe ausbauen und leitete dazu im Sommer ein Vernehmlassungsverfahren ein.
Beide Kammern des Parlaments unterstützten ihn bei diesem Vorhaben, indem sie eine
entsprechende Motion Columberg (cvp, GR) (Mo. 85.999) verabschiedeten. Nicht nur
bei der Stärkung der touristischen Infrastruktur will sich der Bund in Zukunft vermehrt
engagieren, sondern auch bei der Werbung für das Fremdenverkehrsland Schweiz. Zu
diesem Zweck beantragte die Exekutive eine Neufassung des auf Ende 1987
auslaufenden Bundesbeschlusses über die Schweizerische Verkehrszentrale. Die
Beitragshöhe soll neu in einem separaten, nicht referendumspflichtigen
Kreditbeschluss vom Parlament festgelegt werden. Beantragt ist eine Aufstockung von
bisher CHF 21 Mio. pro Jahr auf 27 Mio. (1988-90) resp. 31 Mio (1991-92). 25

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.12.1986
HANS HIRTER

Ohne jegliche Kritik passierte demgegenüber die 1986 vom Bundesrat vorgeschlagene
Neufassung des auf Ende 1987 auslaufenden Bundesbeschlusses über die
schweizerische Verkehrszentrale die beiden Räte. Damit ist die Subventionierung der
Werbung für das Fremdenverkehrsland Schweiz für die nächsten fünf Jahre gesichert
und auf einen höheren Stand gebracht worden. 26

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.06.1987
HANS HIRTER
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Förderungsmassnahmen für die Hotellerie und das Gastgewerbe werden in der Schweiz
weniger als Hilfe an einen bestimmten Wirtschaftszweig, denn als regionalpolitisches
Instrument betrachtet. Dies wurde besonders deutlich bei der Revision des
«Bundesgesetzes über die Förderung des Hotel- und Kurortskredites» und einem
dazugehörigen Finanzierungsbeschluss. Der Bundesrat verfolgte mit dieser Vorlage im
wesentlichen drei Ziele: Die Aufstockung der Bundesdarlehen an die Schweizerische
Gesellschaft für Hotelkredite (SGH) um CHF 80 Mio für die nächsten zehn Jahre, die
zeitliche Erstreckung der Zinsverbilligungsmassnahmen sowie die Ausdehnung dieser
Massnahmen auf gewisse Tourismusregionen, die nicht im Berggebiet liegen. Bereits im
Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens hatten der Vorort und vor allem der
Arbeitgeberverband – nicht aber der Gewerbeverband – ordnungspolitische Einwände
gegen die staatliche Subventionierung von privaten Unternehmen angemeldet. Diese
Kritik – gepaart mit ökologischen Einwänden gegen die Tourismusförderung – wurde im
Nationalrat auch von Vertretern des LdU, der POCH und der Grünen sowie einem
Freisinnigen (Auer, BL) vorgebracht, ein Nichteintretensantrag Fierz (gp, BE) scheiterte
jedoch mit 118:16 Stimmen deutlich. Für die Regierungsparteien überwogen die
regionalpolitischen Argumente zugunsten der Vorlage, obwohl auch in ihren Voten
Zweifel an der Systemkonformität und am Nutzen dieser Finanzbeihilfen für die
Renovation von Beherbergungsbetrieben nicht zu überhören waren. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1987
HANS HIRTER

Das EVD hat als letztes regionales Entwicklungskonzept dasjenige des Val-de-Ruz (NE)
genehmigt. Damit verfügen alle 54 ausgeschiedenen Bergregionen über ein vom Bund
anerkanntes Planungsinstrument, welches die Voraussetzung für die Ausrichtung von
Bundesbeiträgen im Rahmen des Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) bildet.
Die Interessenvertreter der Berggebiete stellten an einer gemeinsamen
Pressekonferenz ihre politischen Schlüsse aus den im Vorjahr präsentierten
Ergebnissen des Nationalen Forschungsprogramms «Regionalprobleme der Schweiz»
vor und verlangten eine Neuorientierung der Regionalpolitik. Wie diese aussehen sollte,
blieb allerdings, mit Ausnahme der Forderung um Aufstockung des
Investitionshilfefonds von CHF 800 auf 1'200 Mio, noch recht unbestimmt. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1987
HANS HIRTER

Dem Tourismus kommt nicht nur als dominierende Branche in den wirtschaftlich relativ
schwachen Berggebieten grosse Bedeutung zu, sondern er ist mit seinem Anteil von
rund sechs Prozent am Bruttosozialprodukt und seinem positiven Beitrag zur
Ertragsbilanz auch für die Gesamtwirtschaft von erheblicher Bedeutung. Der Bündner
Columberg (cvp) forderte den Bundesrat auf, das aus dem Jahre 1979 stammende
Tourismuskonzept des Bundes zu aktualisieren und dabei der wichtigen Rolle des
Fremdenverkehrs vermehrt Rechnung zu tragen. Der Nationalrat überwies seine
Motion als Postulat und der Bundesrat sicherte zu, dass er der Expertenkommission für
Fremdenverkehr den Auftrag zu einer umfassenden Analyse erteilen werde. Der
Nationalrat stimmte ferner einem Postulat Savary (fdp, VD) (Po. 88.472) zu, welches
Subventionen für die Einrichtung von touristischen Unterkünften in
Landwirtschaftsbetrieben verlangt. Diese Neuerung soll im Rahmen der Revision des
Bundesgesetzes über Investitionskredite in der Landwirtschaft verwirklicht werden. 29

POSTULAT
DATUM: 18.03.1988
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies ein Postulat Baggi (cvp, TI), welches einen Bericht über die
Wirksamkeit der diversen Gesetze zur Berggebietsförderung verlangt. Die beratende
Kommission für regionale Wirtschaftsförderung veröffentlichte im Berichtsjahr ihren
dem Bundesrat bereits 1987 unterbreiteten Bericht zur zukünftigen Regionalpolitik. Sie
stützte sich dabei im wesentlichen auf die Ergebnisse des Nationalen
Forschungsprogramms «Regionalprobleme» (NFP 5). 30

POSTULAT
DATUM: 18.03.1988
HANS HIRTER

Die beiden Interessenverbände für die Anliegen der Berggebiete, die «Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Bergbevölkerung» (SAB) und die «Vereinigung Schweizer
Berggebiete» (VSB), fusionierten im Berichtsjahr. Die neu unter der Bezeichnung
«Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete» (SAB) auftretende Organisation
erhofft sich davon vermehrte Durchschlagskraft namentlich in den Fragen der Energie-
und der Verkehrspolitik. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.07.1988
HANS HIRTER
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Beide Ratskammern überwiesen gegen den Widerstand des Bundesrates, der ein
Postulat vorgezogen hätte, gleichlautende Motionen von Gadient (svp, GR) (Mo. 90.398)
und Steinegger (fdp, UR) (Mo. 90.397) für eine Aufstockung des Fonds für
Investitionshilfe im Rahmen des Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG). Aus
diesem Fonds werden zinsgünstige, rückzahlbare Darlehen für Infrastrukturvorhaben
gewährt. Der Fonds stellt das wichtigste Instrument der regionalen Strukturpolitik dar;
er war ursprünglich mit CHF 500 Mio dotiert gewesen und infolge der grossen
Nachfrage 1985 um CHF 300 Mio erhöht worden. Die Verabschiedung dieser Motionen
geschah vor dem Hintergrund einer Mitteilung der für die Zuteilung der Kredite
zuständigen Zentralstelle für regionale Wirtschaftsförderung, dass ihr noch im Lauf des
Jahres die Mittel ausgehen würden. 32

MOTION
DATUM: 18.09.1990
HANS HIRTER

Der Bundesrat reagierte rasch auf die im Vorjahr überwiesenen Motionen Gadient (svp,
GR) und Steinegger (fdp, UR) für eine Aufstockung des Fonds für Investitionshilfe an
die Berggebiete. Da seit 1987 sowohl die Anzahl der Unterstützungsgesuche als auch die
in ihnen beantragten Beiträge stark angestiegen waren, hatten die vorhandenen Mittel
nicht mehr ausgereicht, um allen begründeten Begehren fristgerecht zu entsprechen.
Die aus diesem Grund zurückgestellten Gesuche hatten bis Ende 1990 einen
Gesamtbetrag von rund CHF 240 Mio erreicht. Der Bundesrat beantragte nun dem
Parlament, den Fonds bis zum Jahr 2000 in variablen Jahresraten um insgesamt CHF
670 Mio zu erhöhen. Angesichts der als positiv beurteilten Wirkungen des
Investitionshilfegesetzes und der akuten Finanzknappheit des Fonds war das Anliegen
unbestritten. Der Ständerat bezweifelte aber, dass die von der Regierung genannte
Summe ausreichen würde. Er stimmte deshalb mit 17 zu 6 Stimmen der von der
Kommissionsmehrheit beantragten Heraufsetzung auf CHF 900 Mio zu. Im Nationalrat
sprachen sich die Grünen, die Liberalen und die LdU/EVP-Fraktion sowie eine
Minderheit der Freisinnigen und der Sozialdemokraten für ein Festhalten am
bundesrätlichen Vorschlag von CHF 670 Mio aus. Mit äusserst knappem Mehr setzte sich
diese Ansicht durch. In der Differenzbereinigung fand jedoch der Kompromissvorschlag
der kleinen Kammer, den Fonds um CHF 800 Mio aufzustocken, auch im Nationalrat
deutliche Zustimmung.

Im Anschluss an dieses Geschäft lehnten beide Räte Motionen ab, welche eine
grundlegende Überprüfung und gegebenenfalls eine Revision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete verlangt hatten. Darin war vor allem eine
vermehrte Berücksichtigung von Aspekten der Ökologie und der europäischen
Integration sowie der Ausschluss von einigen Städten (z.B. Thun, Ascona und Locarno)
aus den Berggebietsregionen gefordert worden. Nach Ansicht der nationalrätlichen
Kommissionsmehrheit waren diese Motionen auch deshalb überflüssig, weil die
Geschäftsprüfungskommission die Durchführung entsprechender Abklärungen bereits
vorher beschlossen hatte. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.06.1991
HANS HIRTER

Im Oktober 1989 hatten die Umweltschutzminister der sieben Staaten mit Alpenanteil
(Frankreich, Italien,. Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Osterreich und Jugoslawien)
beschlossen, unter dem Namen Alpenkonvention ein völkerrechtliches Vertragswerk
zwischen den erwähnten Staaten und der EG zum Schutz der Alpen zu realisieren. Darin
sollen die Grundlagen für eine langfristige Erhaltung der Alpen als Naturraum, aber auch
als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Bewohner festgelegt werden. Die vom EDI im
Frühjahr eingeleitete Vernehmlassung ergab bei den grossen Parteien und auch in
Umweltschutzkreisen Zustimmung. Die Mehrheit der Alpenkantone, insbesondere
Graubünden und Wallis, äusserten sich hingegen skeptisch bis ablehnend. Sie
befürchten, dass die sehr allgemein gehaltene Konvention die Grundlage zu
Fremdbestimmung und zu Einschränkungen für die lokale Wirtschaft bilden könnte.
Trotz diesem Widerstand beschloss der Bundesrat, die Konvention am 7. November in
Salzburg zu unterzeichnen. Er will sie dem Parlament allerdings erst dann zur
Ratifizierung vorlegen, wenn die zu ergreifenden Massnahmen für die einzelnen
Politikbereiche ebenfalls vorliegen. 34

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.11.1991
HANS HIRTER
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Die vom Bundesrat 1990 vorgeschlagene Revision des Markenschutzgesetzes passierte
das Parlament ohne grundlegende Änderungen. Es ging dabei um eine Anpassung der
aus dem Jahre 1890 stammenden Bestimmungen an die Realitäten des heutigen
Wirtschaftslebens und gleichzeitig um eine Harmonisierung mit dem EG-Markenrecht.
Die wesentlichsten Neuerungen betreffen die Ausweitung des Markenbegriffs auf
Dienstleistungen, die Einführung einer Garantiemarke und der Übergang vom
bisherigen Gebrauchsrecht zur expliziten Registrierung von Marken. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.01.1992
HANS HIRTER

Knappheit im Fonds der Investitionskredite für das Berggebiet hatte seit einiger Zeit zu
Verzögerungen bei der Behandlung der Gesuche geführt. Die Walliser Darbellay und
Delalay (beide cvp) forderten den Bundesrat mit gleichlautenden Motionen in beiden
Räten auf, für diese zurückgestellten Gesuche vor allem die Instrumente der Bürgschaft
für Darlehen auf dem Kapitalmarkt resp. der Übernahme der Zinskosten einzusetzen,
und den im Budget 1992 vorgesehenen Betrag von CHF 68 Mio für neue Anträge zu
reservieren. Diese Vorstösse wurden vom Bundesrat akzeptiert und von den jeweiligen
Parlamentskammern überwiesen. 36

MOTION
DATUM: 20.03.1992
HANS HIRTER

Mit dem Einverständnis des Bundesrats überwiesen National- und Ständerat auch eine
Motion von Nationalrat Matthey (sp, NE), welche verlangt, dass der 1994 auslaufende
Bundesbeschluss von 1978 über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen verlängert wird. Gemäss einem von Nationalrat Maître (cvp, GE)
eingereichten Postulat sollte der Beschluss allerdings in dem Sinn revidiert werden,
dass nicht nur Regionen mit wirtschaftlichen Strukturproblemen davon profitieren
könnten, sondern alle Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit. 37

MOTION
DATUM: 20.03.1992
HANS HIRTER

Der Bundesrat veröffentlichte im September einen Bericht über die
"Technologiepolitik des Bundes". Gestützt auf die Empfehlungen einer Arbeitsgruppe
sprach er sich darin gegen eine interventionistische Industrie- und Technologiepolitik
aus und lehnte namentlich auch die Schaffung eines Bundesamtes für Technologie ab.
Die Experten hatten in ihrer Analyse der Exportindustrie gute Wettbewerbsfähigkeit im
technologischen Bereich bescheinigt. Schwachstellen und staatlicher Handlungsbedarf
wurden hingegen beim Arbeitsmarkt (Zulassung von ausländischen Spezialisten) und der
inländischen Wettbewerbsordnung (Kartelle sowie öffentliches Beschaffungswesen)
ausgemacht. Im eigentlichen Technologiebereich soll sich der Staat gemäss Bundesrat
weiterhin mit einer subsidiären Rolle, namentlich in der Weiterbildung und bei der
Förderung spezieller Forschungsbereiche (z.B. Mikroelektronik) begnügen. 38

BERICHT
DATUM: 10.09.1992
HANS HIRTER

Ausgehend von der Feststellung, dass eine Angleichung der Pro-Kopf-Einkommen
zwischen den Berggebieten und den städtischen Agglomerationen des Mittellandes mit
den Instrumenten der bisherigen Regionalpolitik nicht erreicht worden ist, forderte
der Walliser Ständerat Bloetzer (cvp) mit einer Motion «eine umfassende Revision»
dieser Politik. Dabei sollte zwar das bisherige Konzept der Investitionshilfe für den
Ausbau der Infrastruktur beibehalten, jedoch die Grenzen für beitragsberechtigte
Vorhaben weiter gezogen und vor allem die Mittel aufgestockt werden. Obwohl nicht
nur Bundesrat Delamuraz, sondern auch der Bündner Gadient (svp) für die Umwandlung
in ein Postulat plädierten, überwies der Rat die Motion mit 19 zu 1 Stimme. Der
Ständerat forderte zudem den Bundesrat mit einem Postulat auf, einen Bericht über
die längerfristigen Entwicklungschancen der Berggebiete vorzulegen. Der Nationalrat
überwies eine Motion der CVP-Fraktion für ein regionalpolitisches Aktionsprogramm
mit den Schwerpunkten Förderung der Infrastruktur und der Ausbildung sowie
Verstärkung des Finanzausgleichs lediglich als Postulat. 39

MOTION
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine weder vom Plenum
noch vom Bundesrat bestrittene Motion der CVP-Fraktion für eine durchgängige
Anerkennung internationaler technischer Normen durch die Schweiz. Der Nationalrat
stimmte ebenfalls einem Postulat zu, das verlangt, im Rahmen des neuen, auf den 1.
April in Kraft gesetzten Markenschutzgesetzes ein Konzept für den Schutz von
typischen Produkten der Bergregionen auszuarbeiten. 40

MOTION
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER
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Der Nationalrat überwies oppositionslos sowohl die vom Ständerat im Vorjahr
verabschiedete Motion Bloetzer (cvp, VS) für eine umfassende Revision des
regionalpolitischen Instrumentariums als auch eine ähnliche Motion Brügger (sp, FR).
Um die Auswirkungen der regionalpolitischen Massnahmen besser abschätzen zu
können, verabschiedete der Nationalrat eine Motion der WAK, welche vom Bundesrat
verlangt, alle vier Jahre einen Bericht über die Entwicklung der regionalen Disparitäten
vorzulegen und einem Anwachsen von Ungleichheiten mit einer Revision des
regionalpolitischen Instrumentariums zu begegnen. Der Ständerat lehnte diesen
Vorstoss ohne Diskussion ab. Zustimmen konnte er hingegen einer im Vorjahr vom
Nationalrat gutgeheissenen Motion Etique (fdp, JU), welche eine regional gegliederte
Ubersicht über die durch öffentliche und halböffentliche Aktivitäten und Geldströme
ausgelösten volkswirtschaftlichen Impulse fordert. 41

MOTION
DATUM: 17.06.1993
HANS HIRTER

Wie zuvor bereits mehrere Parlamentarier hatte 1992 auch der Kanton Wallis den Bund
aufgefordert, den Finanzausgleich zugunsten der ärmeren Kantone zu verbessern, die
Förderungsmassnahmen für das Berggebiet auszubauen und die Tourismuswerbung im
Ausland stärker zu subventionieren. Da der Bundesrat bereits entsprechend beauftragt
ist, beschlossen sowohl der National- als auch der Ständerat, dieser Standesinitiative
zwar keine Folge zugeben, aber ein gleichlautendes Postulat zuhanden des Bundesrates
zu verabschieden. Im Ständerat bekämpften mehrere Abgeordnete aus sogenannt
reichen Kantonen die Initiative mit dem Argument, dass angesichts der Aufgabenlast
und der schlechten Finanzlage der grossen Städte weitere Forderungen der
Berggebiete unangebracht seien. 42

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.1993
HANS HIRTER

Im Sommer gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Neufassung des 1994
auslaufenden Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich
bedrohte Regionen in die Vernehmlassung. Als Neuerung ist vorgesehen, dass der Bund
in den neu definierten Regionen die Umstrukturierung und Neugründung von privaten
Unternehmen mit der Gewährung von Bürgschaften und Steuererleichterungen –
hingegen nicht mehr mit Zinsverbilligungen – unterstützen kann. Zudem soll der Zugang
von kleinen und mittleren Betrieben zu Informationen über den europäischen
Binnenmarkt und über technologische Innovationen erleichtert und die Werbung für
den Wirtschaftsstandort Schweiz im Ausland unterstützt werden. In ersten Reaktionen
lehnten die SVP und der Gewerbeverband den Entwurf als unnötigen Interventionismus
ab, die SP, die CVP und auch die meisten Kantone beurteilten ihn hingegen vorwiegend
positiv. Der Nationalrat überwies diskussionslos ein Postulat (92.3545) Zwahlen (cvp, BE)
für eine Ausdehnung des Geltungsbereichs dieses Bundesbeschlusses auf die ganze
französischsprachige Schweiz und das Tessin, da diese Regionen eine viel höhere
Arbeitslosenrate aufwiesen als die Deutschschweiz. 43

POSTULAT
DATUM: 02.09.1993
HANS HIRTER

In der 1993 durchgeführten Vernehmlassung war der Vorentwurf für eine Neufassung
des Bundesbeschlusses über die Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte
Regionen (der nach dem damaligen Direktor des BIGA benannten Bonny-Beschluss)
namentlich von Unternehmerseite (Vorort und SGV), aber auch von der FDP und der SVP
mit ordnungspolitischen Argumenten arg zerzaust worden. Auf der anderen Seite
protestierten insbesondere die welschen Kantone dagegen, die seit 1978 gültigen
Bestimmungen Ende Februar ersatzlos auslaufen zu lassen. Nach Gesprächen mit den
Kantonen und den Wirtschaftsverbänden beauftragte der Bundesrat das EVD, den
Vorentwurf zu überarbeiten und ihn noch im Frühjahr vorzulegen. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.1994
HANS HIRTER

Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats (WAK-NR) war inzwischen
davon ausgegangen, dass der Bundesrat möglicherweise auf die Vorlage einer Botschaft
verzichten würde und verabschiedete deshalb am 26. April eine parlamentarische
Initiative für eine Weiterführung des Bonny-Beschlusses um maximal drei Jahre. Einen
Tag später legte der Bundesrat seine Botschaft über «Massnahmen zur Stärkung der
regionalen Wirtschaftsstruktur und der Standortattraktivität der Schweiz» vor.
Allgemein stellte er darin fest, dass im internationalen Vergleich das Ausmass der
staatlichen Beihilfen an private Unternehmer in der Schweiz sehr niedrig ist. In den
vergangenen 15 Jahren hatte der Bund insgesamt CHF 54 Mio. im Rahmen des Bonny-
Beschlusses ausgegeben (CHF 25 Mio. für Bürgschaftsverluste und CHF 29 Mio. für
Zinskostenbeiträge). Damit hatte er mehr als 500 Vorhaben mit einer

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.1994
HANS HIRTER
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Investitionssumme von rund CHF 2,5 Mia. gefördert. Eine Evaluation der Auswirkungen
dieser relativ bescheidenen Massnahmen habe günstige Resultate ergeben, weshalb
eine an die Entwicklung angepasste Weiterführung angezeigt sei. Die Vorlage orientiert
sich weitgehend am Vernehmlassungsentwurf; die Massnahmen sollen während zehn
Jahren wirksam sein. Wie bisher sollen in bestimmten Regionen private
Neuansiedlungen und -gründungen von Unternehmungen sowie innovative
Investitionen ansässiger Firmen unterstützt werden.

Als Instrumente sind dabei Bürgschaften und Steuererleichterungen, im Gegensatz zu
den alten Bestimmungen aber keine Zinskostenbeiträge vorgesehen. Der örtliche
Gültigkeitsbereich wurde neu definiert: Es sollen nicht mehr nur Regionen mit hoher
Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Monokulturen - die es, bezüglich der Monokultur,
ohnehin praktisch nicht mehr gibt - von den Massnahmen profitieren, sondern
sogenannte "wirtschaftliche Erneuerungsgebiete". Als Hauptkriterium zur Bestimmung
dieser Gebiete dient wie in der EU die über eine längere Periode ausgewiesene
Arbeitslosenquote; dazu kommen noch die Beschäftigungsentwicklung und das Pro-
Kopf-Einkommen. Mit diesen beiden Zusätzen soll verhindert werden, dass Firmen in
Grossstadtagglomerationen, die wirtschaftlich hoch entwickelt sind, aber hohe
Arbeitslosenraten aufweisen, unterstützt werden. Im Rahmen derselben Botschaft
beantragte die Regierung zudem zwei weitere Bundesbeschlüsse. Der erste soll es dem
Bund erlauben, bei der Werbung im Ausland für die Ansiedlung von Unternehmen eine
Informations- und Koordinationsrolle zu übernehmen. Der zweite regelt die
Unterstützung der für kleine und mittlere Unternehmen konzipierten Informations- und
Beratungsstellen über den Zugang zum europäischen Binnenmarkt (Euro-Info-
Centres). Bezüglich des Vorgehens empfahl der Bundesrat, die parlamentarische
Initiative der WAK des Nationalrats fallenzulassen und seinen eigenen Vorschlag in
einem beschleunigten Verfahren zu behandeln, damit er auf Anfang 1995 in Kraft
gesetzt werden kann. 45

Die WAK war mit diesem Ratschlag nicht einverstanden und beantragte dem Nationalrat
in der Junisession, an ihrer eigenen Initiative als Übergangslösung festzuhalten, und
damit Zeit für eine eingehende Beurteilung der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Neuorientierung des Bonny-Beschlusses zu gewinnen. Grundsätzlich gegen eine
Weiterführung der staatlichen Unterstützung privater Unternehmen in bestimmten
Regionen wandten sich nur die FP und Minderheiten der FDP und der SVP. Zuerst
lehnte der Rat mit 128:22 Stimmen einen Nichteintretensantrag Stucky (fdp, ZG) ab. In
der Detailberatung trug er dann dem auch in der bundesrätlichen Botschaft erwähnten
Umstand Rechnung, dass das für die Unterstellung unter den Bonny-Beschluss
erforderliche Kriterium der industriellen Monokultur heute für keine Region mehr
zutrifft. Eine Streichung dieser Bestimmung und eine ausschliessliche Ausrichtung auf
die Beschäftigungslage schien dem Rat jedoch nicht opportun, da dies die
Subventionierung von Privatbetrieben in reichen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit,
wie etwa Genf oder Basel, zur Folge gehabt hätte. Der Nationalrat folgte deshalb einem
Antrag Zwahlen (cvp, BE), – analog zum Projekt des Bundesrates – anstelle der
monostrukturellen Ausrichtung einen erheblich unter dem Landesmittel liegenden
Entwicklungsstand verlangt. Um diese Weiterführung des revidierten Bonny-
Beschlusses als Übergangslösung zu kennzeichnen, reduzierte der Rat die
Gültigkeitsdauer auf zwei Jahre und erklärte ihn für dringlich. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1994
HANS HIRTER

Im Auftrag der nationalrätlichen GPK hatte die Parlamentarische
Verwaltungskontrollstelle die regionalpolitische Koordination der Politik des Bundes
untersucht. Diese kam in ihrem Bericht zum Schluss, dass eine Koordination
weitgehend fehlt oder nicht funktioniert. Zudem konstatierte sie eine fehlende
Kohärenz und Zielorientierung bei der bundesstaatlichen Regionalpolitik. Der Ständerat
überwies die im Vorjahr von der grossen Kammer gutgeheissene Motion Brügger (sp, FR)
für eine umfassende Überprüfung der Regionalpolitik ebenfalls. Der Nationalrat
verabschiedete in der Sommersession eine Motion Seiler (svp, BE) für eine umfassende
Überprüfung der eidgenössischen Regionalpolitik und für darauf abgestützte
Verbesserungsmassnahmen. 47

MOTION
DATUM: 17.06.1994
HANS HIRTER
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Im Ständerat wandten sich namentlich die beiden Appenzeller Vertreter gegen die als
ordnungspolitischen Sündenfall bezeichnete staatliche finanzielle Unterstützung von
Privatfirmen; sie fanden aber kaum Gehör. Die Kammer schloss sich dem Nationalrat
an, fügte jedoch hinzu, dass die für maximal zwei Jahre vorgesehene Übergangslösung
bei Inkrafttreten des vom Bundesrat beantragten neuen Beschlusses vorzeitig auslaufen
soll. In der Schlussabstimmung verabschiedete der Nationalrat die Weiterführung des
adaptierten Bonny-Beschlusses mit 127 gegen 28 aus dem rechtsbürgerlichen Lager
stammenden Stimmen; im Ständerat lautete das Stimmenverhältnis 30 zu 5. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat setzte den Beschluss auf Anfang Juli in Kraft und definierte in einer
Verordnung die für die Begünstigung erforderlichen Kriterien: eine im Mittel der
letzten drei Jahre um 10% über dem Landesmittel liegende Arbeitslosenquote oder eine
unterdurchschnittliche Beschäftigungsentwicklung oder Anzeichen, dass eine dieser
Bedingungen in naher Zukunft erfüllt sein könnte. Diese Kriterien sind alternativ und
nicht kumulativ; Regionen mit hohem Volkseinkommen und verkehrsgünstiger Lage
werden jedoch auch dann nicht berücksichtigt, wenn sie eines dieser Kriterien erfüllen.
Diese Neudefinition hatte zur Folge, dass der geografische Geltungsbereich gegenüber
der alten Regelung ungefähr verdoppelt wurde; in ihm wohnt knapp ein Viertel der
Landesbevölkerung. Zu den Nutzniessern zählt praktisch die gesamte
französischsprachige Schweiz mit Ausnahme der Agglomerationen Genf und Lausanne
sowie weite Teile des Tessins. In der Deutschschweiz fanden nur ein Grossteil des
Kantons Solothurn, die grösseren Talorte des Oberwallis, die Regionen Biel und Thun,
der östliche Teil der Bodenseeregion sowie einige industrialisierte Berggebiete in den
Kantonen Uri, Glarus, Graubünden und St. Gallen Berücksichtigung. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.07.1994
HANS HIRTER

Das EJPD führte im Herbst eine Vernehmlassung über eine Teilrevision des
Markenschutzgesetzes durch. Diese soll - eventuell ergänzt durch Anpassungen beim
Landwirtschaftsgesetz und beim Weinbeschluss - die Herkunftsbezeichnungen
typischer Produkte aus den Bergregionen aufwerten und besser schützen. 50

MOTION
DATUM: 07.10.1994
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerats fällte im Herbst erste Entscheide zur bundesrätlichen Vorlage.
Mit knapper Mehrheit stimmte sie der Neufassung des Bonny-Beschlusses und der
Unterstützung des Standortmarketings im Ausland zu. Sie lehnte jedoch die Beiträge an
die Informationsstellen für kleine und mittlere Unternehmen zum europäischen
Binnenmarkt ab. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.11.1994
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der sich auf technische Änderungen
beschränkenden Teilrevision des Gesetzes über Erfinderpatente zu. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.01.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat folgte dem Argument von Bundesrat Delamuraz, dass eine vom
Nationalrat im Vorjahr überwiesene Motion Seiler (svp, BE) für eine umfassende
Überprüfung der Regionalpolitik und darauf abgestützte Massnahmen offene Türen
einrenne, und wandelte sie in ein Postulat um. 53

MOTION
DATUM: 02.02.1995
HANS HIRTER

Als Erstrat befasste sich der Ständerat mit dem vom Bundesrat 1994 beantragten neuen
Bundesbeschluss über die Förderung wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete. Ein von
Schüle (fdp, SH), Kündig (cvp, ZG), Rüesch (fdp, SG) und Uhlmann (svp, TG) vertretener
Nichteintretensantrag, der die Vorlage aus ordnungs- und finanzpolitischen Gründen
bekämpfte, blieb mit 25:8 Stimmen in der Minderheit. In der Detailberatung fand der
Entwurf des Bundesrates unverändert Zustimmung. Im Nationalrat wurde ein mit
denselben Argumenten wie im Ständerat begründeter Nichteintretensantrag von den
Fraktionen LdU/EVP und FP sowie einer Mehrheit der SVP unterstützt, unterlag aber mit
125:34 Stimmen. Auf Antrag ihrer Kommission nahm die grosse Kammer die
Zinskostenverbilligung - der Bundesrat hatte auf dieses Instrument aus dem alten
Bonny-Beschluss verzichten wollen - als zusätzliche Förderungsmassnahme neben
Bürgschaften und Steuererleichterungen für private Unternehmer in das Gesetz auf. Mit
knapper Mehrheit (17:16) entschied sich der Ständerat in der Differenzbereinigung
zuerst gegen dieses von der Westschweiz geforderte Instrument, gab dann allerdings

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.10.1995
HANS HIRTER
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angesichts der klaren Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat (100:38) und vor allem der
geschlossenen Front der französischsprachigen Abgeordneten nach. In der
Schlussabstimmung wurde der neue Beschluss vom Nationalrat mit 142:24 und vom
Ständerat mit 35:7 Stimmen verabschiedet. 54

Ende Juni gab der Bundesrat den Vorentwurf für eine Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) in die Vernehmlassung. Dieser sieht vor,
dass in Zukunft die bundesstaatliche Unterstützung nicht mehr eine nachträgliche
Finanzhilfe für ohnehin geplante lokale Infrastrukturvorhaben sein soll, sondern auf
Projekte konzentriert wird, welche die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit einer
Region verbessern. Neu sollen - dank einem zusätzlichen Programm «Regio Plus» –
nicht mehr lediglich Berggebiete, sondern generell der ländliche Raum von
Förderungshilfen profitieren können. In der Vernehmlassung wurden die Vorschläge für
die Neufassung des IHG grundsätzlich begrüsst; SP, FDP und Gewerbeverband
verlangten allerdings eine zeitliche Befristung, um eine optimale Koordination mit der
Revision des Finanzausgleichs zu erreichen. Mehr umstritten war hingegen das
Zusatzprogramm «Regio Plus», das nach Ansicht der FDP den Begriff Regionalpolitik
unzulässig ausweitet. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.10.1995
HANS HIRTER

Ende Februar veröffentlichte der Bundesrat die Botschaft über eine Neuordnung der
Regionalpolitik. Der Bericht enthält – neben einer Darstellung und Beurteilung der
bisherigen regionalpolitischen Massnahmen – den Entwurf für eine Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) sowie für einen neuen
Bundesbeschluss zur Förderung des Strukturwandels im ländlichen Raum (REGIO
PLUS). Der Schwerpunkt der Regionalpolitik soll weiterhin beim Ausbau der
Infrastrukturen in den Regionen zwecks Steigerung ihrer Attraktivität als
Wirtschaftsstandort, aber auch als Wohnort liegen. Mehr als bisher möchte der
Bundesrat dabei aber eine regionenübergreifende Koordination und Konzentration
fördern. Während bisher staatliche Beiträge vor allem dazu dienten, regionale
Disparitäten in der Ausstattung mit Infrastrukturen abzubauen, soll sich in Zukunft der
Einsatz der Förderungsinstrumente stärker am erwarteten Beitrag zu einer
Attraktivitätssteigerung orientieren. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat hielt an seinem Vorschlag für ein neues Programm "Regio Plus" fest,
obwohl sich die FDP, der Vorort und der Gewerbeverband in der Vernehmlassung aus
ordnungspolitischen Gründen grundsätzlich dagegen ausgesprochen hatten. Mit diesem
soll der Strukturwandel nicht nur in den Berggebieten, sondern zusätzlich auch im
übrigen ländlichen Raum gefördert werden. Der Bundesrat begründet den
Handlungsbedarf mit dem akzentuierten Strukturwandel in der Landwirtschaft, welcher
für die nicht in den Bergen gelegenen ländlichen Gebiete neue Probleme schaffen
könnte. Die in diesem Rahmen gewährte staatliche Unterstützung wird nicht
Bauvorhaben oder einzelnen Betrieben zugute kommen, sondern innovativen
Netzwerken. In Anlehnung an EU-Programme (namentlich LEADER) werden darunter
organisatorische, konzeptionelle oder institutionelle Projekte verstanden, welche die
Zusammenarbeit von lokalen Unternehmen und Institutionen zur Verbesserung der
regionalen Wettbewerbsfähigkeit anstreben (z.B. gemeinsame Vermarktung von
Produkten oder Bewerbung um Aufträge). Finanziert sollen dabei nicht nur die
einzelnen Netzwerke werden, sondern auch der nationale und internationale
Informations- und Erfahrungsaustausch. Der Bundesrat schlägt eine kostenneutrale
Finanzierung vor: für diese Beiträge sollen CHF 70 Mio. aus dem für den Vollzug des IHG
bestehenden Investitionshilfefonds bereitgestellt werden. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.1996
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich bereits in der Herbstsession mit der Vorlage. Während
Eintreten auf das IHG unbestritten war, lehnte der Freisinnige Bisig (SZ) das Programm
"Regio Plus" grundsätzlich ab; er blieb aber mit 28 zu 8 Stimmen deutlich in der
Minderheit. In der Detailberatung zum IHG nahm der Rat keine bedeutenden
Änderungen vor. Er war auch nicht bereit, einem Antrag Büttiker(fdp, SO) auf
Umwandlung des Gesetzes in einen auf zehn Jahre beschränkten Bundesbeschluss
zuzustimmen. Der Antragsteller hatte vergeblich damit argumentiert, dass die geplante
neue Regelung des Finanzausgleichs neue Voraussetzungen für die Regionalpolitik
schaffen werde und zudem Subventionen ohnehin periodisch überprüft werden sollten.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.1996
HANS HIRTER
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In der Gesamtabstimmung passierte das IHG oppositionslos, das Programm "Regio plus"
mit drei Gegenstimmen.
Mit dem IHG soll weiterhin der Ausbau der regionalen Infrastrukturen (wozu auch
primär dem Tourismus dienende Anlagen gehören können) gefördert werden.
Voraussetzung für die Auszahlung von Bundesdarlehen bleibt wie bisher das finanziell
gleichwertige Mitengagement der Kantone. Neu soll gemäss dem Entwurf des
Bundesrates die Vollzugskompetenz aber weitgehend in die Hand der Kantone gelegt
werden. Im Rahmen eines vom EVD für die Kantone festgelegten Höchstbetrags können
diese selbst über die eingereichten Gesuche entscheiden. Als Instrumente sollen nur
noch zinsgünstige oder -freie Darlehen und keine Zinsverbilligungen und Bürgschaften
mehr zum Einsatz gelangen. Um die Darlehensnehmer zum sparsamen Mitteleinsatz zu
bewegen, ist vorgesehen, für die einzelnen Projekte nicht mehr einen fixen Anteil der
Endabrechnung zu übernehmen, sondern einen im voraus festgelegten Pauschalbeitrag
auszurichten. 58

Der Ständerat wandelte eine im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion Epiney
(cvp, VS) für ein Gütezeichen für Produkte aus Berggebieten in ein Postulat um, da das
Hauptanliegen (Markenschutz für Landwirtschaftsprodukte) mit einer entsprechenden
Revision des Landwirtschaftsgesetzes bereits erfüllt worden war. 59

MOTION
DATUM: 01.10.1996
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der Totalrevision des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete (IHG) sowie dem neuen Bundesbeschluss zur
Förderung des Strukturwandels im ländlichen Raum (Regio Plus) zu. Ein von Schlüer
(svp, ZH) eingebrachter Nichteintretensantrag zu Regio Plus wurde mit 107 zu 14
Stimmen abgelehnt. Ebenso erfolglos blieb ein von der Linken unterstützter Antrag
Gysin (sp, BS), der bundesstaatliche finanzielle Hilfe nicht auf ländliche
Nichtbergregionen begrenzen, sondern auch auf Kernstädte ausdehnen wollte. Gysin
begründete sein Vorhaben mit den in den letzten Jahren stark angewachsenen Lasten
der Städte namentlich im Sozial-, aber auch im Verkehrsbereich. Der Rat lehnte diese
Ausweitung des Geltungsbereichs - welche sich seiner Ansicht nach im Rahmen der
bewilligten Ausgabensumme von 70 Mio Fr. für zehn Jahre ohnehin nicht hätte
umsetzen lassen - mit 88 zu 30 Stimmen ab. Er überwies jedoch ein Postulat seiner
WAK, welches vom Bundesrat bis Ende 1998 einen Bericht über den Umfang der
Zentrumslasten der Städte und gegebenenfalls Vorschläge für Ausgleichsmassnahmen
verlangt. In der Differenzbereinigung schloss sich die kleine Kammer den wenigen
Korrekturen des Nationalrats an. In der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die
beiden Vorlagen mit 162:0 (bei 7 Enthaltungen aus dem LdU- und FP-Lager) resp. 137:22
Stimmen gut. Die Opposition zum zweiten Beschluss (Regio Plus) kam namentlich aus
der Zürcher SVP und der FP. Im Ständerat gab es in der Schlussabstimmung keine
Gegenstimmen. 60

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1997
HANS HIRTER

Die bilateralen Verträge mit der EU werden in Zukunft den grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Wettbewerb fördern. So werden Gewerbebetriebe neunzig statt nur
acht Tage pro Jahr genehmigungsfrei jenseits der Grenze arbeiten dürfen. Namentlich
in Regionen, wo im benachbarten Ausland wesentlich tiefere Löhne bezahlt werden
(Westschweiz, Tessin), wuchs deshalb die Angst um die Erhaltung der einheimischen
Kleinunternehmen und ihrer Arbeitsplätze. Der jurassische Nationalrat Lachat (cvp)
verlangte mit einer Motion vom Bundesrat zusätzliche regionalpolitische Interventionen
zugunsten dieser Regionen. Insbesondere forderte er vom Bund Mithilfe beim Ausbau
der Infrastrukturen und des Bildungsangebots, sowie eine Verlagerung von
Bundesstellen in diese Gebiete. Der Bundesrat stellte in seiner Antwort die positiven
Auswirkungen der verstärkten Konkurrenz, von welcher auch Firmen in den
Grenzregionen profitieren würden, in den Vordergrund. Seiner Ansicht nach drängen
sich zusätzlich zu den vom Parlament beschlossenen flankierenden Massnahmen gegen
Lohndumping und den bestehenden Regionalförderungsprogrammen wie
Investitionshilfegesetz, Regio plus oder INTERREG keine neuen Massnahmen auf. Auf
seinen Antrag wurde der Vorstoss als Postulat überwiesen. 61

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1999
HANS HIRTER
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Die Liberalisierung der früheren Staatsmonopolbereiche Eisenbahnverkehr, Post und
Telekommunikation und die damit verbundenen Anpassungen der dort tätigen
staatlichen Betriebe an die verschärfte Wettbewerbssituation wirkt sich tendenziell
negativ auf die Randgebiete aus. Vorläufig waren die Auswirkungen vor allem beim in
diesen Regionen ohnehin prekären Arbeitsplatzangebot spürbar, später könnte es auch
Nachteile bei der Einrichtung neuer Infrastrukturen im Kommunikationsbereich und
eine Differenzierung der Preisstruktur (sprich Verteuerung der Leistungen in
peripheren oder dünn besiedelten Gebieten) geben. Von verschiedener Seite wurde
deshalb die Idee eines sogenannten nationalen Kohäsionsfonds ins Spiel gebracht.
Gemäss einer parlamentarischen Initiative Tschäppät (sp, BE; 99.449) soll dieser Fonds
aus den Dividenden des Bundes aus seinen Anteilen bei SBB, Swisscom und Post
gespiesen werden und Konversions- und Innovationsprojekte im Infrastrukturbereich in
den Randregionen finanzieren. Der Nationalrat lehnte diesen von der Linken und etwa
der Hälfte der CVP-Fraktion unterstützten Vorschlag mit 88:84 Stimmen ab.
Standesinitiativen mit ähnlichem Inhalt hatten auch die Kantone Graubünden,
Schaffhausen, Tessin und Wallis eingereicht. Auf Antrag seiner Kommission gab ihnen
der Ständerat keine Folge. Eine wichtige Begründung war die, dass ein solcher Fonds
mit seiner Zweckbindung zu starr wäre. Da der Rat dem Anliegen der peripheren
Kantone aber seine Berechtigung zuerkannte, überwies er eine Motion für die
flächendeckende Versorgung des Landes mit öffentlichen Infrastrukturen (sogenannter
Service public). Der Nationalrat hatte bereits vorher, im Rahmen der Debatte über die
Legislaturplanung 1999-2003, eine ähnliche, auch vom Ständerat übernommene
Kommissionsmotion (00.3215) gutgeheissen. Der Bundesrat reagierte im Sommer mit
der Ankündigung, dass er dem Parlament einen Kredit von 80 Mio Fr. für vier Jahre
zugunsten von Regionen beantragen werde, welche durch die Privatisierung der
öffentlichen Betriebe besonders stark von Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Die Mittel
sollen gezielt zur verbesserten Stellenvermittlung und Umschulung, zur Förderung von
Unternehmensgründungen, zur Vermittlung von Gebäuden und zur Ankurbelung von
innovativen Tourismusprojekten eingesetzt werden. Nach den Plänen der Regierung soll
aber kein neues regionalpolitisches Instrumentarium geschaffen, sondern die Kassen
der bestehenden (IHG, Nachfolge des Bonny-Beschlusses, Innovation im Tourismus)
belastet werden. Der Nationalrat überwies nach dieser Ankündigung ein Postulat
Robbiani (cvp, TI; 00.3442), welches den Bundesrat auffordert, eine Strategie zur
Unterstützung dieser Regionen vorzulegen. 62

MOTION
DATUM: 05.10.2000
HANS HIRTER

Im Herbst schlug der Bundesrat eine Verlängerung und Modernisierung des Mitte 2001
auslaufenden Beschlusses zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete (ehemaliger
„Bonny-Beschluss“) vor. In einer Evaluation strich er den Wert dieser staatlichen Hilfe
(Zinskostenbeiträge, Bürgschaften und Steuererleichterungen) für die Ansiedlung von
namentlich ausländischen Betrieben in Randregionen heraus. Rund 100
Investitionsvorhaben seien auf diese Weise seit 1996 gefördert worden. Diese
Massnahmen seien um so wichtiger, als die Deregulierung wichtiger Infrastrukturmärkte
(Post, Telekommunikation, öffentlicher Verkehr) für die strukturschwachen Regionen
zusätzliche Probleme bringen könnte. Als neues Element soll die Förderung von
überbetrieblichen und überregionalen Projekten und Institutionen aufgenommen
werden. In der Vernehmlassung hatten sich die SVP sowie die Unternehmerverbände
aus ordnungspolitischen Gründen gegen eine Verlängerung dieses Programms
ausgesprochen. Die Westschweizer Kantone inkl. Bern und Solothurn hatten sich in
einer gemeinsamen Eingabe für eine Weiterführung eingesetzt. Der Ständerat hiess das
Geschäft einstimmig gut. Dabei nahm er die vom Bundesrat gestrichenen
Zinskostenbeiträge wieder in den Beschluss auf. Während der Debatte gab der
Bundesrat bekannt, dass in Zukunft weniger die aktuelle Arbeitslosenzahl als vielmehr
die Unterversorgung einer Region mit modernen Infrastrukturen ein Kriterium für die
Begünstigung sein werde. 63

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession mit den Forderungen nach der
Einrichtung eines aus den Gewinnen der Swisscom gespiesenen sogenannten
Kohäsionsfonds. Diese Mittel sollten in besonders vom Arbeitsplatzabbau der SBB, der
Post und der Swisscom betroffen Randregionen eingesetzt werden, um Umschulungen
und Innovationsprojekte zu fördern. Der Rat gab den von der SP unterstützten
entsprechenden Standesinitiativen der Kantone Graubünden, Schaffhausen, Tessin und
Wallis keine Folge. Keinen Widerstand gab es gegen die Überweisung der Motion des
Ständerats aus dem Jahr 2000, welche eine flächendeckende Versorgung des Landes
mit öffentlichen Infrastrukturen fordert. Das Parlament hatte im Vorjahr (siehe oben)

MOTION
DATUM: 05.03.2001
HANS HIRTER
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einen auf vier Jahre befristeten und mit 80 Mio Fr. dotierten Aktionsplan für die
Abfederung von wirtschaftlichen Härten in Randregionen infolge von
Arbeitsplatzreduktionen bei den staatsnahen Betrieben beschlossen. Diese Mittel
dienen zur Aufstockung der im Rahmen der bestehenden
Regionalförderungsprogramme zur Verfügung stehenden Gelder. 64

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der Verlängerung um fünf Jahre und der
Modernisierung des Mitte 2001 auslaufenden Beschlusses zugunsten wirtschaftlicher
Erneuerungsgebiete (ehemaliger „Bonny-Beschluss“) zu. Ein von einer knappen
Mehrheit der SVP-Fraktion gestellter Nichteintretensantrag war deutlich abgelehnt
worden. In der Detailberatung bestätigte der Rat den Beschluss der kleinen Kammer,
weiterhin Zinskostenbeiträge auszurichten. Dank einer aus SP und SVP gebildeten
Koalition wurde die Bestimmung aufgenommen, dass nur Unternehmen von der
staatlichen Hilfe profitieren können, welche mittelfristig auch Ausbildungsplätze zur
Verfügung stellen. Diese Auflage fand in der Differenzbereinigung beim Ständerat keine
Gnade. Der Nationalrat forderte mit zwei Postulaten (01.3003; 00.3656) den Bundesrat
auf, einen Bericht auszuarbeiten, der vor allem auch die Auswirkungen des
technologischen Wandels, der Wirtschaftsliberalisierung und der Globalisierung auf die
schweizerische Regionalpolitik und deren Instrumente aufzeigt. Der Ständerat überwies
ebenfalls ein Postulat mit dieser Stossrichtung. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2001
HANS HIRTER

Im September veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft über die Verbesserung
von Struktur und Qualität des Angebots des schweizerischen Tourismus. Er entsprach
damit auch einer Forderung, welche das Parlament im Jahr 2000 mit der Überweisung
einer Motion der WAK-NR erhoben hatte. Der Bundesrat ging in seinem Antrag davon
aus, dass die Anpassung der schweizerischen touristischen Infrastrukturen an die
Anforderungen dieses weitgehend globalisierten Marktes in erster Linie im
Verantwortungsbereich der privaten Wirtschaft liegt. Wegen der strukturellen Eigenheit
des schweizerischen Tourismus, welcher schwergewichtig in peripheren Regionen
(Berggebiete) angesiedelt ist und dort oft die einzige wirtschaftliche
Entwicklungsmöglichkeit darstellt, sind aber nach Ansicht der Regierung flankierende
Stützungsmassnahmen des Staates sinnvoll. Ziel des vorgeschlagenen und auf die Jahre
2003-2007 befristeten Tourismusprogramms ist es, sowohl innovative Veränderungen
als auch die Qualität von touristischen Angeboten und Strukturen zu fördern.

Konkret beantragte die Regierung eine Verlängerung des Bundesbeschlusses von 1997
über die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus (InnoTour). Die
dazu zur Verfügung stehenden Mittel sollen von jährlich 3,6 Mio Fr. auf 5 Mio Fr.
aufgestockt werden; sie dürfen neu auch für Forschungsprojekte eingesetzt werden.
Gestützt auf Art. 2d dieses Gesetzes sollen zusätzlich 2 Mio Fr. pro Jahr für
Massnahmen zur Aufwertung touristischer Berufe zur Verfügung stehen. Als dritte
Massnahme schlug die Regierung eine Totalrevision des Bundesgesetzes über den
Hotel- und Kurortkredit vor. Mit einem zinslosen und nicht amortisierbaren Darlehen
von jährlich 20 Mio Fr. wird die Gesellschaft für Hotelkredit unterstützt. Die Aufgabe
dieser vor allem von der öffentlichen Hand und den Kantonal- und Grossbanken
getragenen Genossenschaft ist es, die Struktur von überlebensfähigen
kleingewerblichen Beherbergungsbetrieben zu verbessern. Als Instrumente dazu dienen
ihr Darlehen für die Finanzierung von Investitionen und für Kapitalumstrukturierungen.
Ein weiteres Ziel des von der Regierung vorgestellten Tourismusprogramms ist die
Restrukturierung der touristischen Zwecken dienenden Seilbahnen. Konkrete
Massnahmen dazu sind jedoch in der Botschaft nicht enthalten, da der Bundesrat nach
Absprache mit den Kantonen entschied, diesen Prozess weiterhin im Rahmen des
Investitionshilfegesetzes für Berggebiete zu unterstützen. Ende Jahr gab er ergänzend
bekannt, dass diese Bundeshilfe in Zukunft vom Vorliegen eines kantonalen Konzepts
zur Entwicklung der Seilbahnen abhängig sein wird. Das Förderungspaket für den
Tourismus gab im Ständerat zu keinen Diskussionen Anlass und wurde ohne
Gegenstimme verabschiedet. 66

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.09.2002
HANS HIRTER
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Spätestens seit ihrer 1996 vorgestellten Analyse der Regionalpolitik ist die
Landesregierung von der Notwendigkeit einer neuen strategischen Ausrichtung
überzeugt. Zu diesem Zweck hatte das Seco eine Expertenkommission mit der
Ausarbeitung von neuen Strategien und Mitteln für die Regionalpolitik eingesetzt.
Dieser Bericht mit dem Titel „Neue Regionalpolitik“ wurde im Februar des
Berichtsjahres abgeliefert. Der Bundesrat beauftragte das EVD, gestützt auf diesen
Expertenbericht einen Vorschlag für eine Neuorientierung zuhanden einer
Vernehmlassung auszuarbeiten. Gemäss den Leitideen des Bundesrates soll die
Berggebietsförderung auch in Zukunft beibehalten werden. Das Schwergewicht soll
jedoch, wie es die Expertenkommission in ihrem Bericht verlangt hatte, von der
Unterstützung bei der Bereitstellung von Infrastrukturen hin zur Schaffung von Anreizen
für die Ansiedelung von wettbewerbsfähigen und wertschöpfungsintensiven
Arbeitsplätzen verlagert werden. Damit die Interessen der Bergregionen und generell
der ländlichen Gebiete besser koordiniert werden und sie neben den Kantonen direkt
mit den Bundesstellen in Kontakt treten können, verlangte Ständerat Stadler (cvp, UR;
03.3136) die Schaffung einer Konferenz des ländlichen Raums und der Berggebiete,
analog zu einer 2001 ins Leben gerufenen Institution für die städtischen
Agglomerationen. Dieses Postulat wurde vom Bundesrat nicht bekämpft und vom Rat
ohne Gegenstimme überwiesen. 67

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.04.2003
HANS HIRTER

Nachdem der Expertenentwurf für eine neue Regionalpolitik verwaltungsintern
überarbeitet worden war, gab der Bundesrat die Vorlage im Mai in die Vernehmlassung.
Wie aus dem Expertenentwurf bekannt, will der Bund nicht mehr den Bau von einzelnen
Infrastrukturprojekten (z.B. Skilifte, Mehrzweckhallen) in den strukturschwachen
Regionen mitfinanzieren, sondern Anschubfinanzierungen für Projekte leisten, welche
die Unternehmen in den Regionen gemeinsam konkurrenzfähiger machen. Konkret
würde beispielsweise der Aufbau von Vermarktungs- und Technologie- resp.
Ausbildungszentren gestützt, von deren Leistungen die ansässigen Unternehmen
profitieren könnten. Derartige Starthilfe soll nicht nur in Bergebieten, sondern auch in
Agglomerationen und grenznahen Regionen ausgerichtet werden. Überhaupt keine
Bundeshilfe mehr würden hingegen einzelne Bergtäler erhalten, deren Wirtschaft über
kein Entwicklungspotential verfügt. Nicht mehr weitergeführt werden soll auch der
sogenannte Bonny-Beschluss, der in strukturschwachen Regionen einzelnen
Unternehmen mit Bundesmitteln unter die Arme greift. Für diese neue Regionalpolitik
gedenkt der Bundesrat etwa gleich viel Geld einzusetzen wie bisher, d.h. rund CHF 70
Mio. pro Jahr. In der Vernehmlassung äusserten sich die Bergkantone, die meisten
Kantone der Westschweiz und auch die SVP ablehnend; ihrer Meinung nach muss sich
die Hilfe weiterhin ausschliesslich auf Berggebiete konzentrieren. Die geringe
Unterstützung für die Vernehmlassungsvorlage veranlasste den Bundesrat, eine
Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Projekts einzusetzen. In dieser sind die Kantone
prominent vertreten. 68

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2004
HANS HIRTER

Nach der doch recht massiven Kritik am Vernehmlassungsentwurf im Vorjahr befasste
sich eine Arbeitsgruppe mit starker Kantonsbeteiligung mit der von der
Landesregierung geplanten neuen Regionalpolitik. Diese Arbeitsgruppe sorgte dafür,
dass entgegen der ursprünglichen Absicht des Bundesrats gewisse Instrumente der
bisherigen Regionalpolitik beibehalten wurden. Nicht verzichtet werden soll
insbesondere auf die einzelbetriebliche Förderung mit Steuererleichterungen für neu
angesiedelte Unternehmen in strukturschwachen Regionen (sog. Bonny-Beschluss).
Die kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren hiessen die in ihrem Sinn abgeänderte
Version Ende Juni gut, und der Bundesrat präsentierte im November seine Botschaft
für eine neue Regionalpolitik. Seiner Ansicht nach geht es dabei um eine Konzentration
auf das Kernanliegen „Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“ der Regionen. Der
interregionale Ausgleich sei hingegen infolge der Neuregelung des Finanzausgleichs
(NFA) und den Beschlüssen über die Grundversorgungspolitik des Bundes in den
Hintergrund gerückt. Im Zentrum der neuen Regionalpolitik soll die Förderung von
Programmen, Initiativen und Netzwerken stehen, welche die Innovationskraft und
Wettbewerbsfähigkeit der Regionen und ihrer Unternehmen stärken. Mehr Wert als
bisher soll auch auf die Koordination mit den einzelnen Politikbereichen (z.B.
Verkehrspolitik) sowie auf die Ausbildung von Fachleuten für das Management und die
Evaluation der Regionalpolitik gelegt werden. In den Genuss der
Förderungsmassnahmen sollen die Bergregionen, die übrigen ländlichen Gebiete sowie
nahe an der Landesgrenze gelegene Zonen kommen. Städtische Agglomerationen in
Grenzzonen (Basel, Genf) sind davon aber explizit ausgenommen, da diese

BUNDESRATSGESCHÄFT
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wirtschaftlich nicht darauf angewiesen seien resp. von anderen Instrumenten (z.B.
Unterstützung für Verkehrsprojekte) profitieren könnten. Innerhalb der Förderregionen
sollen vorab diejenigen Gebiete zum Zuge kommen, deren Wettbewerbskraft mit den
Massnahmen am meisten gestärkt werden kann. Konkret heisst dies, dass sich die Hilfe
auf regionale Zentren konzentriert und entlegene Bergtäler kaum mehr direkt
berücksichtigt werden. Für deren Schicksal sollen zukünftig in erster Linie die Kantone
verantwortlich sein.
Für die Realisierung dieser neuen Politik schlug der Bundesrat ein neues Bundesgesetz
vor, das diejenigen bisherigen Instrumente, deren Beibehaltung sinnvoll erscheint,
zusammenfasst und zum Teil mit neuen Zielsetzungen ausstattet. Dieses neue Gesetz
soll zeitlich beschränkt sein, seine finanzielle Ausstattung wird über
Mehrjahresprogramme geregelt. In diesem Zusammenhang wird auch eine begriffliche
Neuerung eingeführt: Der Fonds für Investitionshilfe in Berggebieten wird in Fonds für
Regionalentwicklung umbenannt. Er soll vom Bund mit jährlich etwa CHF 30 Mio.
alimentiert werden; dazu fliessen noch etwa CHF 40 Mio. Rückzahlungen von Darlehen
aus dem bisherigen Investitionshilfefonds. Die Kosten der im Rahmen des Bonny-
Beschlusses gewährten Erleichterungen bei der Bundessteuer wurden auf rund CHF 20
Mio. pro Jahr geschätzt. 69

Das Parlament befasste sich im Berichtsjahr mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen
neuen Regionalpolitik. Als Erstrat musste der Ständerat in der Frühjahrssession zur
Kenntnis nehmen, dass seine vorberatende Kommission nicht in der Lage gewesen war,
das Ende 2005 vom Bundesrat vorgelegte Paket vollständig zu beraten. Er hiess deshalb
zuerst einmal, als Übergangslösung bis zur Inkraftsetzung des neuen Gesetzes, die
Verlängerung der Geltungsdauer für die bestehenden Instrumente gut. Der Nationalrat
folgte ihm in der Sommersession. Im Einzelnen handelte es sich dabei um folgende
Programme: Interreg III der EU, Unterstützung des Strukturwandels im ländlichen Raum,
Unterstützung von Investitionsvorhaben und überbetriebliche Investitionen in
wirtschaftlichen Erneuerungsgebieten sowie Massnahmen zugunsten von
wirtschaftlichen Erneuerungsgebieten. 70

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Das neue Bundesgesetz über die Regionalpolitik, das die Mitfinanzierung von
infrastrukturellen Einzelprojekten durch die Unterstützung von Massnahmen ersetzen
will, welche die Konkurrenzfähigkeit einer Region insgesamt stärken, kam dann in der
Sommersession vor den Ständerat. Dieser nahm es ohne bedeutende Änderungen an.
Im Nationalrat, der die Vorlage ebenfalls noch in der Sommersession verabschiedete,
beantragte eine von Gysin (sp, BS) angeführte Kommissionsminderheit die Rückweisung
an den Bundesrat mit der Auflage, alle Regionen, das heisst auch die grossen Städte, in
die Regionalpolitik einzubeziehen. Gysin fand für seinen Antrag im ganzen Rat nur bei
vier anderen Abgeordneten Unterstützung. In der Detailberatung wurden Anträge der
Linken abgelehnt, welche die Ziele der nachhaltigen Entwicklung und der Schonung der
Ressourcen stärker gewichten wollten. Nicht besser erging es auch einem Antrag aus
ihren Reihen, eine bessere Zusammenarbeit unter den Gemeinden, den Kantonen und
dem Bund mit der Einrichtung einer Tripartiten Konferenz anzustreben. 71

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Im Februar leitete der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Umsetzung der
Neuen Regionalpolitik des Bundes und deren Finanzierung für die Periode 2008-2015
zu. Gemäss dem im Vorjahr verabschiedeten neuen Gesetz legte er darin die
Schwerpunkte der Regionalförderung fest. Die Massnahmen sollen sich in erster
Priorität auf die Begünstigung von exportorientierten industriellen
Wertschöpfungssystemen und auf die Unterstützung des Strukturwandels im Tourismus
konzentrieren. Ergänzend und in zweiter Priorität sollen auch Produktionen und
Dienstleistungen gefördert werden, welche die spezifischen Ressourcen der
Berggebiete nutzen. Die Regierung unterstrich in ihrer Botschaft die enge
Zusammenarbeit mit den kantonalen Volkswirtschaftsdirektionen sowohl bei der
Ausarbeitung dieser Zielsetzung als auch bei deren späteren Umsetzung. Im
zugehörigen Finanzbeschluss beantragte der Bundesrat eine Einlage in den Fonds für
Regionalentwicklung für die nächsten acht Jahre von 230 Mio Fr. Zusammen mit den
Amortisationen aus den IHG-Darlehen sollten damit etwa gleich viele Mittel zur
Verfügung stehen wie in den vergangenen Jahren. 72

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2007
HANS HIRTER
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Im Ständerat war Eintreten unbestritten. Bei der Zielsetzung nahm der Rat eine
Ausweitung des Begriffs Wertschöpfungssysteme vor, indem er den einschränkenden
Begriff „industrielle“ strich. Eine grössere Debatte ergab sich bei der Absicht des
Bundesrates, politische Reformen, welche der Verbesserung der Regionalpolitik
dienen, zu unterstützen. Erst nachdem Bundesrätin Leuthard betont hatte, es gehe
nicht darum, vom Bund her den Kantonen Gebietsreformen und Gemeindefusionen
aufzuzwingen, stimmte der Rat mit 18 zu 17 Stimmen zu. In den Gesamtabstimmungen
über die Umsetzung der neue Regionalpolitik und den zugehörigen
Finanzierungsbeschluss gab es keine Gegenstimmen. Der Nationalrat übernahm die
Änderungen des Ständerats. Bei der Finanzierung lehnte er einen von der Linken und
der Mehrheit der CVP unterstützten Antrag für eine Erhöhung um 10 Mio auf 240 Mio.
Fr. knapp ab. In der Gesamtabstimmung nahm der Rat das Programm mit 151 zu 17
Stimmen (davon 16 aus der SVP) an. 73

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

Für einige Aufregung sorgte die Umsetzung des Beschlusses des Parlaments vom
Vorjahr, den so genannten Bonny-Beschluss zur Förderung strukturschwacher
Regionen weiterzuführen. Dieses Instrument erlaubt es unter anderem, neu
angesiedelte ausländische Unternehmen für zehn Jahre von der direkten Bundessteuer
zu befreien. Die vom Bundesrat im Sommer angekündigte und trotz heftiger Proteste
auf Anfang 2008 in Kraft gesetzte Neubestimmung der in Frage kommenden Gebiete
beschränkte diese auf die ärmsten und strukturschwächsten Regionen der Schweiz.
Bisherige Nutzniesser, die ihre ökonomischen Probleme der 70er und 80er Jahre
überwunden haben wie die Industriestädte Schaffhausen, Thun, Biel und Neuenburg,
aber auch heute prosperierende ländliche Regionen im Genferseegebiet und im
Unterwallis gehören nicht mehr dazu. Dies führte namentlich in der Romandie zu
Protesten, während umgekehrt Zürich und Zug verlangten, dass diese selektive
einzelbetriebliche Förderung ganz aufgehoben werde. 74

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2007
HANS HIRTER

Der Ständerat lehnte in der Sommersession die im vorangehenden Jahr vom Nationalrat
angenommene Motion Darbellay (cvp, VS) zur Unterstützung der Tourismusbranche in
der Finanz- und Wirtschaftskrise mit Hinweis auf die bereits erfolgte Aufstockung der
Marketingmittel im Rahmen des zweiten Stabilisierungspakets ab. In der Wintersession
verabschiedete die kleine Kammer den Entwurf zum Bundesgesetz über das
Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten, den der Nationalrat im
vorangegangenen Jahr akzeptiert hatte. Wie auch im Nationalrat vermochten sich
entgegen der Empfehlung der ständerätlichen Rechtskommission, die auf die Existenz
kantonaler Regelungen, die Bestimmungen des Haftplicht- und Strafrechts sowie die
erhoffte Selbstregulierung der Branche verwies, jene Stimmen durchzusetzen, die im
Interesse der Tourismusdestination Schweiz die Garantie eines landesweiten
Mindeststandards über ein Rahmengesetz verankert sehen wollten. Nach einer
redaktionell bedingten Differenzbereinigung passierte das Gesetz zehn Jahre nach
Einreichung der parlamentarischen Initiative im Dezember die Schlussabstimmung
beider Räte. 75

ANDERES
DATUM: 17.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Mit der Neuen Regionalpolitik (NRP) erfolgte 2008 ein Paradigmenwechsel in der
Regionalpolitik des Bundes. Die wirtschaftliche Entwicklung von ländlichen Regionen
und Berggebieten wurde nicht mehr nur durch direkte Investitionen in die
Infrastruktur, sondern in Form einer Stimulierung der Wertschöpfung auch auf
indirekte Weise gefördert. Die Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit
(OECD) evaluierte diese Neuausrichtung des Bundes. Die Ergebnisse wurden im Januar
im Rahmen einer Regionalentwicklungs-Konferenz in Chur präsentiert. Die OECD stellte
der Schweiz insgesamt ein gutes Zeugnis für ihre neue Regionalpolitik aus. Dennoch
wies der Bericht auf verschiedene Verbesserungspotentiale hin. Die OECD kritisierte
die Beschränkung der NRP auf ländliche Gebiete. Aus zwei Gründen riet sie zu einer
Ausdehnung auf die Zentren. Zum einen verwies der Bericht auf die geringen
entwicklungspolitischen Herausforderungen der Schweiz. In der Peripherie stellten im
Urteil der OECD weder die Abwanderung noch die Überalterung ein akutes Problem dar.
Zum anderen gab der Bericht zu bedenken, dass der Nichteinbezug der urbanen
Gebiete Synergieeffekte zwischen den forschungsintensiven Zentren und den
anwendungsorientierten Betrieben in den ländlichen Regionen verunmögliche. Der
Bericht der OECD war darüber hinaus der Ansicht, dass die Kluft zwischen den
politischen Einheiten und der wirtschaftlich-soziografischen Realität die Effizienz der
Standortpolitik erschwere. Schliesslich ortete er Doppelspurigkeiten mit der

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 22.01.2011
LAURENT BERNHARD
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Agglomerationspolitik des Bundes. 76

Im Hinblick auf das Programm 2016-2023 der NRP wurde der Bundesrat durch die
Annahme des nationalrätlichen Postulats von Siebenthal (svp, BE) damit beauftragt,
über die Umsetzung und die Wirksamkeit der neuen Regionalpolitik eine gründliche
und kritische Evaluation vorzunehmen und zuhanden des Parlamentes einen
entsprechenden Bericht zu erstatten. 77

POSTULAT
DATUM: 30.09.2011
LAURENT BERNHARD

L'économie des régions de l'Arc alpin subit une conjoncture défavorable. Depuis
plusieurs années, des facteurs structurels contractent le développement économique
des régions de montagne. Comme exemple, il est possible de citer l'acceptation de
l'initiative sur les résidences secondaires, le franc fort ou encore la baisse des
redevances hydrauliques. Pour lutter contre cette situation, Heinz Brand (udc, GR) a
déposé un postulat afin d'établir un rapport sur les perspectives de développement de
l'Arc alpin face à une conjoncture défavorable. Il estime que des mesures doivent être
envisagées afin de lutter contre les fermetures d'entreprises, la disparition des emplois
ou encore l'exode rural.  Le Conseil fédéral a proposé au Conseil national de rejeter le
postulat. Il a expliqué que de nombreuses politiques sectorielles étaient déjà à l’œuvre
pour les régions alpines. De plus, il a d'un côté précisé que, dans son message sur la
promotion économique 2016 à 2019, des mesures pour les régions de montagnes et
notamment le tourisme étaient prévues. Et d'un autre côté, il a rappelé, qu'en réponse
à une motion Maissen (pdc, GR), une nouvelle politique sur le développement des
espaces ruraux et des régions de montagne avait été adoptée en 2015. Malgré les
arguments du Conseil fédéral, le dépositaire du postulat a obtenu les voix nécessaires
au Conseil national: Par 151 voix contre 35 et 5 abstentions, le postulat a été accepté.
Seul le parti libéral-radical et les Vert'libéraux se sont opposés à la rédaction de ce
rapport. 78

POSTULAT
DATUM: 07.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Le Conseil fédéral a publié son rapport sur le postulat Brand (udc, GR). L'objectif était
d'analyser les perspectives de développement de l'Arc alpin face à une conjoncture
défavorable. Le rapport a conclu qu'une large gamme d'instruments favorise le
développement économique des régions de montagne, et qu'il n'est donc pas
nécessaire d'intervenir. Pour étayer son argumentation, le Conseil fédéral a notamment
cité la mise en œuvre du programme NPR, l'encouragement de la numérisation, la
stratégie touristique, le développement d'Innotour et de Suisse tourisme, le plan
d'action bois 2020-2021, les projets «Le paysage, un atout», les projets
d'agglomérations dans les régions de montagne, l'axe thématique «Utiliser la
numérisation pour le service universel», le maintien des réseaux Agridea et regiosuisse,
ou encore les projets «Encourager des stratégies de développement intégrales». 79

BERICHT
DATUM: 13.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Franz Ruppen (udc, VS) a chargé le Conseil fédéral d'intégrer la promotion des
infrastructures dans la nouvelle politique régionale (NPR). Le Conseil fédéral a estimé
que la demande du parlementaire valaisan était déjà mise en œuvre et que le postulat
n'était donc pas pertinent. L'objet a été classé après avoir dépassé le délai d'examen de
deux années.

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Après analyse du rapport, le Conseil fédéral a recommandé aux deux chambres le
classement du postulat sur les perspectives de développement de l'Arc alpin face à
une conjoncture défavorable. Les chambres ont suivi la recommandation du Conseil
fédéral. 80

BERICHT
DATUM: 14.09.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Étant donné les défis rencontrés par le secteur du tourisme, le maigre capital propre
des établissements d'hébergement dans l'Arc alpin et les difficultés pour obtenir un
crédit bancaire, Hans Stöckli (ps, BE) a demandé au Conseil fédéral d'instaurer un
programme d'impulsion pour la rénovation des établissements d'hébergement dans
l'Arc alpin. Il considère que les difficultés financières rencontrées par les
établissements d'hébergement, non seulement prétéritent le tourisme helvétique, mais
empêchent ces établissements d'être en adéquation avec les objectifs de la stratégie

MOTION
DATUM: 03.03.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

01.01.65 - 01.01.23 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



énergétique. En effet, ces établissements consomment énormément d'énergie mais
sont dans l'incapacité de rénover ou de modifier leur plan énergétique. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Premièrement, il a rappelé que la
Confédération garantit déjà, aux établissement d'hébergement, des prêts à des
conditions préférentielles par l'intermédiaire de la Société suisse de crédit hôtelier
(SCH). Deuxièmement, il a précisé que la Confédération contribuait également
financièrement aux rénovations sur le plan énergétique. Troisièmement, il a indiqué
qu'un état des lieux serait établi dans le cadre de la stratégie touristique de la
Confédération. Finalement, il a estimé que la motion ne respectait pas la répartition
des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes. 
De son côté, la commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
(CER-CE) a proposé à sa chambre d'adopter la motion par 6 voix contre 6 et 1
abstention (voix prépondérante du président). Elle a souligné l'importance de soutenir
la compétitivité du tourisme en période Covid-19 et la nécessité de garantir l'efficacité
énergétique afin de protéger le climat. Une minorité s'est opposée sur la forme au
projet, mais pas sur le fond. Pour être précis, la minorité de la CER-CE a préconisé
l'adoption de la motion 21.3018 qui propose un programme d'impulsion pour tout le
tourisme, et non pas que pour les établissements d'hébergement. 
La motion a finalement été adoptée à la chambre des cantons par 28 voix contre 17. 81

La majorité de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
(CER-CN) s'est montrée favorable, par 14 voix contre 9 et 2 abstentions, à la motion
Stöckli (ps, BE). Selon la majorité, cette demande d'impulsion pour la rénovation des
établissements d'hébergements de l'Arc alpin a été réitérée plusieurs fois par les
cantons alpins. L'assainissement énergétique est une problématique de longue date qui
a été exacerbée par les conséquences économiques de la crise du Covid-19 sur le
tourisme. A l'opposé, une minorité a estimé qu'il existait déjà suffisamment
d'instruments comme la stratégie touristique, les crédits de la Société suisse de crédit
hôtelier (SCH), la nouvelle politique régionale (NPR) ou encore Innotour. La minorité
était emmenée par des députés et députées UDC, PLR et PVL. 
En chambre, la motion a été adoptée par 108 voix contre 72 et 4 abstentions. Elle a
convaincu les députés et députées des Verts (28), du PS (38), du groupe du Centre (29),
ainsi que des voix dissidentes au PLR (6) et à l'UDC (7). Ces voix dissidentes proviennent
de parlementaires issus majoritairement des cantons touristiques de l'Arc alpin. En
outre, la motion a su convaincre les Verts grâce à l'argument de l'assainissement
énergétique et le groupe du Centre grâce à l'argument du soutien au tourisme. La
motion a été traitée en parallèle de la motion 21.3018. 82

MOTION
DATUM: 15.09.2021
GUILLAUME ZUMOFEN

Wirtschaftsordnung

Wie bereits im Vorjahr standen 1984 kaum Grundsatzdebatten über das
Wirtschaftssystem im Vordergrund. Vielmehr ging es um die Frage, von welchem
Moment an staatliche Aktivitäten und Interventionen sich negativ auf die
Entwicklungsmöglichkeiten eines grundsätzlich marktwirtschaftlichen Systems
auszuwirken beginnen. Der weitgehend graduelle Charakter dieser Kontroverse zeigte
sich in der Strukturpolitik, wo die bürgerlichen Parteien staatliche Interventionen im
Rahmen der Regionalpolitik zwar günstig beurteilten und für ausbauwürdig hielten, ein
Teil von ihnen hingegen Eingriffe zur Unterstützung der Unternehmen bei der
Entwicklung und Verwendung neuer Technologien kategorisch ablehnte. In diesem
Bereich ist ihrer Meinung nach der Wirtschaft am besten mit der Schaffung günstiger
Rahmenbedingungen, d.h. einem Abbau von fiskalischen und administrativen
Belastungen sowie einer auf die Bedürfnisse der Wirtschaft ausgerichteten
Forschungs- und Bildungspolitik geholfen.

Eine wohl nicht ganz ernst gemeinte Volksinitiative «Eigentum für alle», mit der eine
radikale Umkrempelung der Besitzverhältnisse angestrebt wurde, fand bei keiner
bekannten politischen Organisation Unterstützung und ist nicht zustandegekommen. 83

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1984
HANS HIRTER
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